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Klärschlammverordnung 

(AbfKlärV)1) 

vom [Datum der Ausfertigung] 

 
Auf Grund des [derzeitige Fassung des Referentenentwurfs: § 11 Absatz … und § 12 Absatz 
…] des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom [Datum der Ausfertigung] (BGBl. I S. […]) 
verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise: 
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Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt  

1. für Klärschlämme, einschließlich Klärschlammgemische und Klärschlammkomposte, 

die zur Verwertung auf Böden aufgebracht oder zum Zweck der Aufbringung abge-

geben werden sowie 

2. für die Behandlung und Untersuchung solcher Klärschlämme. 

 (2) Diese Verordnung gilt für 

1. Klärschlammerzeuger, 

2. Klärschlammbehandler, 

3. Hersteller von Klärschlammgemischen, 

4. Klärschlammnutzer, 

5. Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung sowie 

6. Qualitätszeichennehmer. 

(3) Liegt der Standort des Klärschlammerzeugers außerhalb des Geltungsbereichs des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes, gelten die für den Klärschlammerzeuger geltenden Bestimmungen 

dieser Verordnung für den Importeur des für eine Verbringung in den Geltungsbereich des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorgesehenen Klärschlamms. 
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(4) Diese Verordnung gilt nicht für die Verwertung von Klärschlamm in Haus-, Nutz- und 

Kleingärten. 

(5) Die Vorschriften des Düngerechts bleiben unberührt. 

 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe 

1. Klärschlammerzeuger  

Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anhang 1 der Abwasserverordnung 

in der jeweils geltenden Fassung sowie von betriebseigenen Abwasserbehandlungsanla-

gen; 

2. Klärschlammnutzer  

Bewirtschafter von landwirtschaftlich genutzten Böden und Eigentümer oder Pächter von 

nicht landwirtschaftlich genutzten Böden, auf denen Klärschlamm aufgebracht werden 

soll oder aufgebracht wird; 

3. Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung 

Rechtsfähiger Zusammenschluss von Erzeugern oder Bewirtschaftern von Klärschlamm, 

Fachverbänden sowie von sonstigen fachkundigen Einrichtungen, Institutionen oder 

fachkundige Personen, die eine ordnungsgemäße, schadlose und hochwertige Verwer-

tung von Klärschlämmen gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung gewährleisten; 

4. Qualitätszeichennehmer  

natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig, im Rahmen wirtschaftlicher Unter-

nehmen oder öffentlicher Einrichtungen Klärschlämme erzeugt, behandelt oder verwertet  

und zur Führung des Qualitätszeichens eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung berechtigt ist. Qualitätszeichennehmer kann ein Klärschlammerzeuger oder derjeni-

ge sein, der im Auftrag des Klärschlammerzeugers eine Verwertung des Klärschlamms 

gemäß den Vorgaben dieser Verordnung sowie den Vorgaben eines Trägers einer regel-

mäßigen Qualitätssicherung durchführt; 

5. Klärschlamm 

Abfall aus der abgeschlossenen Behandlung von Abwasser, das 

a) unter den Anwendungsbereich des Anhangs 1 der Abwasserverordnung (AbwV) in der 

jeweils geltenden Fassung fällt (häusliches und kommunales Abwasser) oder 
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b) in einer betriebseigenen Abwasserbehandlungsanlage behandelt wurde und hinsicht-

lich der stofflichen Zusammensetzung mit dem Abwasser gemäß Buchstabe a) vergleich-

bar ist.  

Klärschlamm besteht aus Wasser, organischen und mineralischen Stoffen (ausgenom-

men Rechen-, Sieb- und Sandfanggut), auch entwässert oder getrocknet, in Pflanzen-

beeten oder in sonstiger Form behandelt;  

6. Klärschlammgemisch 

Mischung aus Klärschlamm mit anderen geeigneten Stoffen nach Anlage 2 Tabelle 7 und 

8 der Düngemittelverordnung in der jeweils geltenden Fassung, ausgenommen Klär-

schlamm, Klärschlammgemisch oder Klärschlammkompost, sowie unbelastete holzige 

Materialien, die der Kategorie A I der Altholzverordnung (AltholzV) in der jeweils gelten-

den Fassung zuzuordnen sind. Die Mischung eines Klärschlamms mit einem anderen 

Klärschlamm ist kein Klärschlammgemisch im Sinne dieser Verordnung;  

7. Klärschlammkompost 

Stoff nach gesteuertem biologischem Abbau einer Vermischung von Klärschlamm mit 

anderen geeigneten Stoffen gemäß Nummer 6 unter aeroben Bedingungen gemäß 

Nummer 8 Buchstabe a); 

8. Klärschlammbehandlung 

a) konventionell: Maßnahmen zur biologischen, physikalischen oder chemischen Stabili-

sierung von Klärschlamm; 

b) weitergehend: Anwendung eines der in Anhang 2 genannten Verfahren zur Klär-

schlammbehandlung zum Zwecke der Reduzierung von Schadorganismen; 

9.  Rohschlamm 

nicht stabilisierter Schlamm, der Abwasserbehandlungsanlagen vor Abschluss der Ab-

wasserbehandlung entnommen wird. Die Entwässerung von Rohschlamm gilt nicht als 

Behandlung von Klärschlamm; 

10.  Kleinkläranlage 

Anlage zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser und ähnlichem Schmutzwasser 

mit einem Schmutzwasserzufluss bis acht Kubikmeter je Tag (50 Einwohnerwerte). 
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Abschnitt 2. Materialbezogene Anforderungen 
 

§ 3   Bodenbezogene Anforderungen 

(1) Klärschlamm darf nur so aufgebracht werden, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-

einträchtigt wird.  

(2) Vor dem erstmaligen Aufbringen von Klärschlamm ist die Bodenart der Aufbringungsflä-

che bestimmen und eine Bodenuntersuchung auf die Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, 

Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink und auf den pH-Wert durchführen zu lassen. Liegt für 

die Aufbringungsfläche eine gültige Bodenuntersuchung nach der Bioabfallverordnung vor, 

kann diese entsprechend berücksichtigt werden, sofern die Ergebnisse nicht älter als sechs 

Jahre sind. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine Untersuchung des Bodens auf 

weitere Schadstoffe anordnen, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass die zur Aufbringung von 

Klärschlamm vorgesehenen Böden überhöhte Gehalte dieser Schadstoffe aufweisen. 

(3) Die Bodenuntersuchungen gemäß Absatz 2 Satz 1 sind im Abstand von zehn Jahren zu 

wiederholen. Abweichend von Satz 1 kann die zuständige Behörde, im Fall der Aufbringung 

auf landwirtschaftlich genutzten Böden im Einvernehmen mit der landwirtschaftlichen Fach-

behörde, im Einzelfall die Untersuchungsfrist verkürzen und hierbei die Bodenuntersuchun-

gen auch auf einzelne Schwermetalle oder den pH-Wert beschränken. 

(4) Das Aufbringen von Klärschlamm ist nicht zulässig, wenn sich aus den Bodenuntersu-

chungen nach Absatz 2 Satz 1 ergibt, dass die Schwermetallgehalte mindestens einen der 

Vorsorgewerte gemäß Nummer 4.1 des Anhangs 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung (BBodSchV) in der jeweils geltenden Fassung übersteigen. Für die Anwendung 

der Vorsorgewerte gilt Nummer 4.3 des Anhangs 2 der BBodSchV entsprechend. Generelle 

Anbaubeschränkungen oder Beschränkungen anderer Art lassen sich aus dem Erreichen oder 

Überschreiten der Schwermetallgehalte nicht ableiten. Im Fall der Aufbringung auf landwirt-

schaftlich genutzten Böden kann die zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständi-

gen landwirtschaftlichen Fachbehörde für die regionale Verwertung bei kleinräumig wech-

selnden Bodenarten die Anwendung der Bodenwerte gemäß Satz 1 und 2 nach der überwie-

genden Bodenart festlegen.  

(5) Die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde kann, im Fall der Aufbringung auf 

landwirtschaftlich genutzten Böden im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftli-

chen Fachbehörde, bei naturbedingt oder standortspezifisch bedingt erhöhten Schwermetall-

gehalte von Böden eine Überschreitung der in Absatz 4 genannten Bodenwerte zulassen, 

sofern eine regionale Verwertung des Klärschlamms auf Flächen erfolgt, die im Zuständig-

keitsbereich der am Sitz der Abwasserbehandlungsanlage für den Vollzug dieser Verordnung 
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zuständigen Behöre liegen und Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu 

erwarten sind. Satz 1 gilt nicht für Cadmium. 

 

§ 4   Klärschlammbezogene Anforderungen 

(1) Die in § 1 Absatz 2 genannten Pflichtigen wirken darauf hin, dass die in dieser Verord-

nung genannten Schadstoffhöchstwerte soweit wie möglich unterschritten werden. 

(2) Klärschlamm darf nur abgegeben oder aufgebracht werden, wenn je angefangene 250 

Tonnen (Trockenmasse) abgabefertigen Klärschlamms, längstens jedoch in Abständen von 

drei Monaten und höchstens einmal monatlich Proben des Klärschlammes auf die Gehalte der 

Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink, auf die Summe 

der organischen Halogenverbindungen als adsorbierte organisch-gebundene Halogene 

(AOX), Gesamt- und Ammoniumstickstoff, Phosphat, Kalium, Magnesium sowie den Trocken-

rückstand, die organische Substanz, die basisch wirksamen Stoffe insgesamt, bewertet als 

Calciumoxid (CaO), Eisen und den pH-Wert untersucht wurden.  

(3) Klärschlamm darf nur abgegeben oder aufgebracht werden, wenn vor dem erstmaligen 

Aufbringen und danach in Abständen von längstens zwei Jahren Proben des Klärschlamms 

auf die Gehalte der organischen Schadstoffe polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte 

Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD/PCDF), Benzo(a)pyren (B(a)P) sowie 

Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) untersucht werden. Ergeb-

nisse von Untersuchungen auf die Gehalte an B(a)P oder PFOA und PFOS, die vor Inkrafttre-

ten dieser Verordnung durchgeführt wurden, dürfen nicht älter als zwölf Monate sein. 

(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Untersuchung auf weitere Inhaltsstoffe 

ausdehnen sowie den Abstand der Untersuchungen gemäß Absatz 3 verkürzen, sofern zu 

besorgen ist, dass Inhaltsstoffe im Klärschlamm zu Belastungen des Bodens oder der Gewäs-

ser führen können und hierdurch das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt werden kann. Im 

Falle einer überdurchschnittlichen Belastung des Abwassers oder des Klärschlamms infolge 

eines die Umwelt besonders belastenden Ereignisses kann die zuständige Behörde eine Klär-

schlammausbringung untersagen oder diese unter Anordnung von Auflagen zulassen.   

(5) Das Aufbringen von Klärschlamm ist nicht zulässig, wenn sich aus den Klärschlammunter-

suchungen gemäß Absatz 2 oder 3 ergibt, dass die Schadstoffgehalte mindestens einen der 

in Anhang 1 genannten Grenzwerte übersteigen. Bei Anwendung der Grenzwerte gemäß 

Anhang 1 für Klärschlamm mit einem Anteil an Phosphat (P2O5) von mindestens 5 % darf die 

sich aus dem Produkt des gemessenen Gehalts des jeweiligen Schadstoffs  und der  für die 

Aufbringung vorgesehene Klärschlammmenge ergebende Schadstofffracht nicht größer sein 
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als die Schadstofffracht, die sich aus dem Produkt des jeweiligen Grenzwertes gemäß An-

hang 1 für Klärschlamm mit einem Anteil an Phosphat  von weniger als 5 % und der nach § 8 

Absatz 1 zulässigen Aufbringungsmenge ergibt. Für Klärschlämme aus der Behandlung in 

Pflanzenbeeten gelten die Grenzwerte gemäß Anhang 1 für Klärschlämme vor einer Einlei-

tung oder Einbringung in das Beet. Bei einem Bedarf an Kupfer und Zink im landwirtschaftlich 

genutzten Boden kann die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde im Einvernehmen 

mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde abweichend von Anhang 1 eine Über-

schreitung der Werte für Kupfer und Zink zulassen, wenn Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht zu erwarten sind. 

(6) Bei der Herstellung von Klärschlammgemischen oder von Klärschlammkomposten gelten 

die Grenzwerte gemäß Anhang 1 für den eingesetzten Klärschlamm und die Grenzwerte für 

die Schwermetalle gemäß Anhang 1 für das hergestellte Gemisch oder den hergestellten 

Kompost. Die Untersuchungen des Gemisches oder des Kompostes sind abweichend von 

Absatz 2 je angefangene 500 Tonnen (Trockenmasse) abgabefertigen Materials durchzufüh-

ren. Bei der Herstellung von Gemischen und Komposten dürfen nur geeignete Stoffe gemäß 

§ 2 Nummer 6 eingesetzt werden, von denen in unvermischter Form auf Grund ihrer Art, 

Beschaffenheit oder Herkunft angenommen werden kann, dass sie die Grenzwerte gemäß 

Anlage 2 Tabelle 1 Nummer 1.4 der Düngemittelverordnung in der jeweils geltenden Fassung 

einhalten und bei denen keine Anhaltspunkte für überhöhte Gehalte an weiteren Schadstof-

fen bestehen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Anforderungen gemäß Satz 3 nicht 

eingehalten werden, hat der Gemischhersteller oder der Komposthersteller auf eigene Kosten 

Untersuchungen auf die Gehalte der in Satz 3 genannten Schadstoffe durchführen zu lassen.   

 

§ 5  Anforderungen an die seuchenhygienische Unbedenklichkeit  

(1) Die Aufbringung von Klärschlamm ist nur zulässig, sofern nicht von einer 

Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier durch Freisetzung oder Übertragung 

von Krankheitserregern sowie von Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden 

durch die Verbreitung von Schadorganismen auszugehen ist.  

(2) Klärschlamm darf nur abgegeben oder aufgebracht werden, wenn  

1. der Klärschlamm einer hygienisierenden Behandlung unterzogen worden ist und 

2. im Klärschlamm keine Salmonellen (Salmonella spp) in 50 g Nasssubstanz nachweisbar 

sind.  
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Die Behandlung gemäß Nummer 1 ist nach einem der in Anhang 2 genannten Verfahren und 

den dort festgelegten Vorgaben durchzuführen. Die Untersuchungen zu Nummer 2 sind je 

angefangene 250 Tonnen (Trockenmasse) abgabefertigen Klärschlamms, längstens jedoch in 

Abständen von drei Monaten und höchstens einmal monatlich durchführen zu lassen.  

 

 

Abschnitt 3. Anwendungsbezogene Bestimmungen 
 

§  6  Beschränkungen, Ausnahmen und Auflagen 

(1) Wird Abwasser aus Betrieben, in denen mit Sporen bildenden Schaderregern belastete 

landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeitet werden und die Sporen mehrere Jahre überle-

bensfähig sind, in einer Abwasserbehandlungsanlage mitbehandelt, kann die zuständige Be-

hörde im Einzelfall die Aufbringung des hierbei angefallenen Klärschlamms untersagen oder 

weitere Maßnahmen anordnen. Satz 1 gilt nicht für Klärschlammkomposte sowie für Klär-

schlamm, der einer hygienisierenden Behandlung gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 1 unterzogen 

worden ist. 

(2) Die Abgabe des Klärschlamms durch den Klärschlammerzeuger hat unmittelbar an den 

Klärschlammnutzer zu erfolgen. Keine Klärschlammabgabe gemäß Satz 1 stellt eine Klär-

schlammzwischenlagerung durch den Klärschlammerzeuger oder durch einen von ihm beauf-

tragten Dritten dar. Abweichend von Satz 1 kann eine Abgabe des Klärschlamms auch an 

einen Gemischhersteller oder Komposthersteller erfolgen, sofern dieser den Klärschlamm 

unmittelbar an den Klärschlammnutzer abgibt.  Im Falle der Einfuhr von Klärschlamm in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung hat der Importeur nachzuweisen, dass er den Klär-

schlamm unmittelbar vom Klärschlammerzeuger erhalten hat. 

(3) Für das Aufbringen von Schlamm aus eigenen Kleinkläranlagen eines landwirtschaftlichen  

Betriebes auf betriebseigenen Ackerflächen sind die Bestimmungen des § 3 Absatz 2 und 3, § 

4 Absatz 3 und § 5 nicht anzuwenden. Abweichend von § 4 Absatz 2 sind die Schlämme aus 

solchen Anlagen vor dem erstmaligen Aufbringen untersuchen zu lassen. Die Ergebnisse sind 

der zuständigen Behörde und der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde unverzüglich 

zuzuleiten. § 4 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Bei einer Aufbringung von Klärschlamm aus Abwasserbehandlungsanlagen der Größen-

klasse 1 gemäß Anhang 1 der Abwasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung können 

nach einer Erstuntersuchung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 mit Zustimmung der zuständigen Be-

hörde die Untersuchungen nach § 3 Absatz 3, § 4 Absatz 3 und § 5 Absatz 2 entfallen. Ab-
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weichend von § 4 Absatz 2 sind die Klärschlämme aus solchen Anlagen in Abständen von 

längstens zwei Jahren untersuchen zu lassen. Die zuständige Behörde kann den Abstand der 

Untersuchungen bis auf sechs Monate verkürzen oder bis auf 48 Monate verlängern. Im Üb-

rigen gilt § 4 Absatz 4 entsprechend. 

(5) Klärschlamm darf nur auf der Aufbringungsfläche oder auf einer angrenzenden landwirt-

schaftlich genutzten Fläche längstens zwei Wochen und nur in der für eine Aufbringung auf 

der Aufbringungsfläche benötigten Menge bereitgestellt werden. Abweichend von Satz 1 ist 

eine Überschreitung der Frist nur zulässig, sofern eine Aufbringung des Klärschlamms wegen 

Unbefahrbarkeit des Bodens nicht möglich ist. Die Bereitstellung des Klärschlamms gemäß 

Satz 1 hat so zu erfolgen, dass ein oberflächiger Abfluss ausgeschlossen ist.  

(6) Klärschlamm ist in den Boden einzubringen oder bodennah aufzubringen und unverzüg-

lich in den Boden einzuarbeiten. Abweichend von Satz 1 ist eine Einarbeitung bei einer Aus-

bringung von Klärschlamm in Wintergetreide, einschließlich Körnermais und Winterraps, und 

nachwachsende Rohstoffe bis zum Schosserstadium (EC 30) sowie bei einer Aufbringung von 

Klärschlammkompost und Klärschlamm aus der Behandlung in Pflanzenbeeten nicht erforder-

lich. 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine Probenahme aus dem für eine Aufbrin-

gung vorgesehenen Klärschlamm und die anschließende Probelagerung auf Kosten des Klär-

schlammerzeugers, des Gemischherstellers oder des Klärschlammkompostherstellers anord-

nen. Die jeweilige Probe ist so aufzubereiten und zu lagern, dass eine Änderung der Proben-

charakteristika in der Zeit der Probelagerung nicht erfolgt. Die Proben sind mindestens 5 Jah-

re aufzubewahren. Auf Anordnung der zuständigen Behörde sind die Proben von der be-

stimmten Lagerstelle herauszugeben. Die zuständige Behörde kann weitere Vorgaben zur 

Probenlagerung und Probeherausgabe anordnen. § 4 Absatz 4 gilt entsprechend.  

 

§ 7   Verbote  

(1) Das Aufbringen von Rohschlamm oder Schlamm aus anderen Anlagen als den in § 2 

Nummer 1 Genannten ist verboten.  

(2) Das Aufbringen von Klärschlamm auf Anbauflächen für Gemüse und Früchte ist im Jahr 

des Anbaues und im vorhergehenden Jahr verboten. Satz 1 gilt nicht für Obstbaumkulturen. 

Das Aufbringen von Klärschlamm auf Anbauflächen für Kartoffeln ist im Jahr des Anbaues 

verboten. Satz 3 gilt nicht für Klärschlammkompost und Klärschlamm nach abgeschlossener 

Behandlung in Pflanzenbeeten. 
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(3) Das Aufbringen von Klärschlamm auf Grünland ist verboten.   

(4) Das Aufbringen von Klärschlamm auf forstwirtschaftlich genutzte Böden ist verboten. 

(5) Das Aufbringen von Klärschlamm in Nationalparken, Naturschutzgebieten, geschützten 

Landschaftsbestandteilen, Biosphärenreservaten und gesetzlich geschützte Biotopen ist ver-

boten.  Abweichend von Satz 1 kann bei einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten 

Böden die zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

und der landwirtschaftlichen Fachbehörde im Einzelfall eine Genehmigung für die Aufbrin-

gung von Klärschlamm auf in diesen Gebieten gelegenen Flächen erteilen. 

(6) Das Aufbringen von Klärschlamm in Zonen I und II von Wasserschutzgebieten ist verbo-

ten. Für die Aufbringung von Klärschlamm auf Flächen im Bereich eines Uferrandstreifens gilt 

§ 3 Absatz 6 und 7 der Düngevorordnung in der jeweils geltenden Fassung.  

(7) Das Aufbringen von Klärschlamm ist verboten, sofern für die für eine Aufbringung von 

Klärschlamm vorgesehenen landwirtschaftlich genutzen Böden ein Zielwert von pH 5 oder 

kleiner im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung angestrebt oder ein pH-Wert von 5 

oder kleiner bei der Untersuchung nach § 3 Absatz 2 und 3 festgestellt wird. Böden, deren 

Zielwert über pH 5 im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung liegt, bedürfen bei Unter-

schreitung des pH-Wertes von 5 und vor einer Klärschlammaufbringung der Aufkalkung mit 

Düngekalken, die die Anforderungen der Düngemittelverordnung erfüllen. Bei der Berech-

nung der Kalkmenge sind die anschließend aufzubringenden basisch wirksamen Anteile im 

Klärschlamm zu berücksichtigen. 

(8) Die Vermischung von Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklas-

sen 2 bis 5 gemäß Abwasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung ist verboten, wenn 

es sich um Abwasserbehandlungsanlagen unterschiedlicher Anlagenbetreiber handelt.  

 

§ 8   Aufbringungsmenge  

(1) Innerhalb von drei Jahren dürfen nicht mehr als 5 Tonnen Klärschlamm (Trockenmasse) 

je Hektar aufgebracht werden. Abweichend von Satz 1 dürfen Klärschlammkomposte inner-

halb von sechs Jahren mit einem Klärschlammanteil von bis zu 10 Tonnen Trockenmasse je 

Hektar aufgebracht werden. Abweichend von Satz 1 ist auf nicht landwirtschaftlich genutzten 

Böden eine Aufbringung von Klärschlamm bis zu 10 Tonnen Trockenmasse oder eine Auf-

bringung von Klärschlammkompost bis zu 20 Tonnen Trockenmasse zulässig, sofern auf die-

sen Flächen innerhalb von 10 Jahren eine weitere Aufbringung nicht erfolgt. 



 - 12 -

(2) Bei Aufbringung eines Klärschlammgemischs oder von Klärschlammkompost beziehen 

sich die nach Absatz 1 zulässigen Aufbringungsmengen auf den eingesetzten Klärschlamm 

und nicht auf das Gemisch oder den Kompost.  

(3) Die höchstzulässigen Aufbringungsmengen gemäß Absatz 1 und 2 dürfen nur aufgebracht 

werden, soweit sich aufgrund düngerechtlicher Regelungen keine nährstoffbezogenen Auf-

bringungsbeschränkungen ergeben. 

 

 

Abschnitt 4. Probenbezogene Anforderungen, Nachweispflichten 
 

§ 9  Probenahme, Probevorbereitung und Analytik 

(1) Die Durchführung von Probenahmen, Probevorbereitungen und Probeuntersuchungen hat 

gemäß Anhang 3 durch eine der von der zuständigen Behörde eines Landes bestimmten un-

abhängigen Stellen auf Veranlassung und auf Kosten  

1.  des Klärschlammerzeugers bei Maßnahmen gemäß § 3 Absatz 2 und 3, § 4 Absatz 2  

und 3, § 5 Absatz 2, § 6 Absatz 4 und § 13 Absatz 3 Nummer 1 bis 3,  

2.  des Gemischherstellers oder des Kompostherstellers bei Maßnahmen gemäß § 4 Absatz 6 

oder 

3.  des Betreibers eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Maßnahmen gemäß § 6 Absatz 3 

zu erfolgen. Die Probenahme ist Bestandteil der Probenuntersuchung. Die Untersuchungser-

gebnisse sind durch die Pflichtigen gemäß Satz 1 Nummer 1 und 2 innerhalb von vier Wo-

chen nach Durchführung der Untersuchungen der zuständigen Behörde vorzulegen sowie 

zehn Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Eine Stelle nach Absatz 1 Satz 1 ist zu bestimmen, wenn der Antragsteller über die erfor-

derliche Fachkunde, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung ver-

fügt. Die Bestimmung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Sie kann mit einem Vorbehalt des 

Widerrufs, einer Befristung, mit Bedingungen, Auflagen und dem Vorbehalt von Auflagen 

versehen werden. Verfahren nach dieser Vorschrift können über eine einheitliche Stelle ab-

gewickelt werden. Die Prüfung des Antrags auf Bestimmung einer Stelle muss innerhalb von 

drei Monaten abgeschlossen sein; § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensge-

setzes findet Anwendung. 

(3) Gleichwertige Anerkennungen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
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stehen Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 gleich. Bei der Prüfung des Antrags auf Bestim-

mung stehen Nachweise aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-

nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum inländi-

schen Nachweisen gleich, wenn sie mit diesen gleichwertig sind oder aus ihnen hervorgeht, 

dass der Antragsteller die betreffenden Anforderungen des Absatz 2 Satz 1 erfüllt sind; dabei 

sind auch Nachweise anzuerkennen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller im Aus-

stellungsstaat bereits gleichwertigen oder auf Grund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen ver-

gleichbaren Anforderungen und Kontrollen unterworfen ist. Nachweise über Anerkennungen 

im Sinne des Satzes 1 oder sonstige Nachweise nach Satz 2 sind der zuständigen Behörde 

vor Aufnahme der Tätigkeit im Original oder in Kopie vorzulegen. Eine Beglaubigung der Ko-

pie sowie eine beglaubigte deutsche Übersetzung können verlangt werden. Hinsichtlich der 

Überprüfung der erforderlichen Fachkunde des Antragstellers gilt § 36a Absatz 1 Satz 2 und 

Absatz 2 der Gewerbeordnung entsprechend; bei vorübergehender und nur gelegentlicher 

Tätigkeit eines Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

gilt hinsichtlich der erforderlichen Fachkunde § 13a Absatz 2 Satz 2 bis 5 und Absatz 3 der 

Gewerbeordnung entsprechend. 

 

§ 10   Anzeige- und Nachweispflichten 

(1) Der Klärschlammerzeuger hat vor der Abgabe des Klärschlamms einen Lieferschein zu 

erstellen, der mindestens die in Anhang 4 Abschnitt 1 vorgegebenen Angaben enthält. Wird 

ein Klärschlammgemisch oder ein Klärschlammkompost hergestellt, hat der Gemischhersteller 

oder der Komposthersteller vor der Abgabe des Gemisches oder des Kompostes einen Liefer-

schein zu erstellen, der mindestens die in Anhang 4 Abschnitt 2 vorgegebenen Angaben über 

die verwendeten unvermischten Materialien nach Bezugsquelle, Bezugszeit und Bezugsmen-

ge, Art und Anfallstelle sowie über das hergestellte Gemisch oder den hergestellten Kompost  

enthält. Dem Lieferschein gemäß Satz 2 sind als Anlage die Lieferscheine der für die 

Gemischherstellung oder Kompostherstellung eingesetzten Klärschlämme beizufügen. Im 

Falle einer Untersuchung gemäß § 4 Absatz 6 Satz 4 sind im Lieferschein auch Angaben zur 

Beschaffenheit des zur Gemisch- oder Kompostherstellung verwendeten Materials aufzuneh-

men. Der Lieferschein ist richtig und vollständig auszufüllen.   

(2) Spätestens drei Wochen vor Abgabe des Klärschlammes zeigt der Klärschlammerzeuger 

oder ein beauftragter Dritter der für die Aufbringungsfläche zuständigen Behörde, im Fall der 

Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzte Böden auch der landwirtschaftlichen Fachbehör-

de die beabsichtigte Aufbringung durch Übersenden einer Durchschrift des ausgefüllten Lie-
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ferscheins an. Die Voranzeige enthält auch den Zeitpunkt der beabsichtigten Klärschlammab-

gabe. Abweichend von Satz 1 hat im Fall des § 6 Absatz 2 Satz 3 die Voranzeige durch den 

Gemischhersteller oder Komposthersteller zu erfolgen.   

(3) Bei Abgabe des Klärschlamms vermerkt der Klärschlammerzeuger den Zeitpunkt der Ab-

gabe auf dem Lieferschein und übergibt diesen dem beauftragten Beförderer. Erfolgt die 

Abgabe des Klärschlamms gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 an einen Gemischhersteller oder Kom-

posthersteller, hat dieser die Anlieferung durch den Klärschlammerzeuger sowie die Abgabe 

des Klärschlamms an den Klärschlammnutzer im Lieferschein anzugeben. Der Lieferschein ist 

während des Transports im Fahrzeug mitzuführen. Die Anlieferung und das Aufbringen des 

Klärschlammes mit Angabe der Aufbringungsfläche sind vom Klärschlammnutzer im Original 

des Lieferscheins zu bestätigen.  

(4) Der Klärschlammnutzer und der Beförderer behalten je eine Mehrausfertigung des Liefer-

scheins. Der Beförderer sendet unverzüglich je eine weitere Mehrausfertigung an die für den 

Klärschlammerzeuger und die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde, im Fall der 

Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzte Böden auch an die landwirtschaftliche Fachbe-

hörde sowie im Fall des § 6 Absatz 2 Satz 3 an den beteiligten Gemischhersteller oder Kom-

posthersteller und im Fall des § 14 an den Qualitätszeichennehmer. Das Original des Liefer-

scheins sendet der Beförderer an den Klärschlammerzeuger. Dieser hat das Original zehn 

Jahre ab dem Zeitpunkt der Abgabe aufzubewahren und den zuständigen Behörden auf Ver-

langen vorzulegen.  

(5)  Bei der Erstellung der Nachweise sollen die Möglichkeiten der elektronischen Datenver-

arbeitung genutzt werden. Die Nachweise können in Abstimmung mit der zuständigen Be-

hörde elektronisch oder in elektronischer Form vorgelegt oder übermittelt werden. Eine Vor-

lage der Nachweise in Klarschrift muss jederzeit möglich sein. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn Klärschlammerzeuger, Gemischhersteller 

oder Komposthersteller Klärschlamm, Klärschlammgemische oder Klärschlammkomposte auf 

eigenen Flächen aufbringen oder aufbringen lassen. 

 

§ 11   Registerführung und Datenübermittlung 

(1) Klärschlammerzeuger führen Register mit Angaben über 

1. die insgesamt erzeugten Schlammmengen und die zur Aufbringung auf landwirtschaftlich 

sowie auf nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen abgegebenen und aufgebrachten  
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a) Klärschlammmengen (ohne den Klärschlammanteil, der in Klärschlammgemischen und 

Klärschlammkomposten gemäß Buchstabe b) und c) eingesetzt wurde),  

b) Menge an Klärschlammgemischen (Gesamtmenge sowie Klärschlammanteil) und  

c) Menge an Klärschlammkomposten (Gesamtmenge sowie Klärschlammanteil), 

jeweils in Tonnen Trockenmasse; 

2. die Eigenschaften der Klärschlämme gemäß § 4 Absatz 2 und 3 sowie § 5 Absatz 2 oder  

§ 17 Absatz 1 Nummer 4, 

3. die Art der Behandlung der Klärschlämme, 

4. den Namen und die Anschrift des Klärschlammnutzers sowie im Fall des § 6 Absatz 2 

Satz 3 auch des Gemischherstellers oder des Kompostherstellers, die genaue Bezeich-

nung der Aufbringungsfläche (Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, Größe in Hektar); 

abweichend kann die zuständige Behörde auch die Vorlage anderer Nachweise zulassen, 

wenn hierbei die Aufbringungsfläche mit vergleichbarer Genauigkeit erfasst wird, und 

5. die Ergebnisse über die durchgeführten Bodenuntersuchungen mit Bezeichnung der Bo-

denfläche gemäß Nummer 4. 

(2) Von den Pflichten gemäß Absatz 1 Nummer 2 bis 5 sind die Klärschlammerzeuger ausge-

nommen, die Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklasse 1 gemäß Anhang 1 der Ab-

wasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung betreiben.  

(3) Der Klärschlammerzeuger leitet die Angaben gemäß Absatz 1 bis zum 15. März des Fol-

gejahres für das vorherige Kalenderjahr an die für den Vollzug der Klärschlammverordnung 

zuständige Behörde weiter. Diese übermittelt die Angaben gemäß Absatz 1 Nummer 1 bis 3 

und zur gesamten Aufbringungsfläche (Größe in ha) bis zum 30. April eines Folgejahres für 

das vorherige Kalenderjahr an die zuständige oberste Landesbehörde. Diese hält die zusam-

mengefassten Daten spätestens ab 31. Mai des Folgejahres für das vorherige Kalenderjahr 

für die Erhebung der Angaben durch das Statistische Landesamt gemäß § 14 Absatz 3 des 

Umweltstatistikgesetzes vom 16. August 2005, BGBl. I S. 2446, bereit. Sofern die Daten ge-

mäß Satz 3 elektronisch gespeichert vorliegen, können die Dokumente mit einer elektroni-

schen Signatur versehen und unter Angabe des Unterzeichnenden in Klarschrift auch elektro-

nisch übermittelt werden. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit erstellt auf Grundlage der vom Statistischen Bundesamt zusammengefassten Daten 

alle drei Jahre, das nächste Mal im Jahr 2013, einen zusammenfassenden Bericht und leitet 

diesen an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften.  
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(4) Auf die Verwertung von Klärschlämmen, für welche die Bestimmungen dieser Verordnung 

gelten, finden die Bestimmungen der Nachweisverordnung mit Ausnahme des § 2 Absatz 1 

Nummer 2 und des § 23 Nummer 2 der Nachweisverordnung keine Anwendung. 

(5) Die zuständigen lBehörden der Länder oder von diesen beauftragte Dritte haben jährlich 

einen Aufbringungsplan über die im Verlauf des Kalenderjahres aufgebrachten Klärschlämme 

zu erstellen. Bei der Erstellung des Aufbringungsplanes sollen die Möglichkeiten der elektro-

nischen Datenverarbeitung genutzt werden. 

 

Abschnitt 5. Anforderungen an eine regelmäßige Qualitätssicherung 

 

§ 12 Regelmäßige Qualitätssicherung  

(1) Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherung des Schutzes von Mensch und 

Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung  von Klärschlämmen im Sinne dieser Verord-

nung kann eine regelmäßige Qualitätssicherung eingerichtet werden. Die Durchführung der 

regelmäßigen Qualitätssicherung hat durch den Träger einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung und den Qualitätszeichennehmer zu erfolgen. Zur nachhaltigen Sicherung der Klär-

schlämmqualität sind durch den Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung qualitätssi-

chernde Maßnahmen für den gesamten Prozess von der Entstehung bis zur Aufbringung des 

Klärschlamms auf den Boden festzulegen.  

(2) Bei der Festlegung der qualitätssichernden Maßnahmen gemäß Absatz 1 Satz 2 sind die 

in den §§ 13 bis 15 genannten Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Die Mindestanfor-

derungen gemäß Satz 1 sind vom Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung in einer Sat-

zung, einem Überwachungsvertrag oder einer sonstigen für den Qualitätszeichennehmer ver-

bindlichen Regelung festzulegen.  

(3) Die kontinuierliche Überwachung eines Qualitätszeichennehmers durch den Träger einer 

regelmäßigen Qualitätssicherung erfolgt aufgrund der Mitgliedschaft des Qualitätszeichen-

nehmers beim Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung oder durch einen privatrechtli-

chen Überwachungsvertrag zwischen dem Träger und dem Qualitätszeichennehmer. In dem 

Vertrag sind die in einer Satzung oder sonstigen Regelung festgelegten Mindestanforderun-

gen an eine regelmäßige Qualitätssicherung zu berücksichtigen. 

 

§ 13  Fachliche Anforderungen an eine regelmäßige Qualitätssicherung  
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(1) Der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung hat die Inhalte einer regelmäßigen 

Qualitätssicherung festzulegen. Hierbei sind die in Absatz 2 bis 5 genannten fachlichen Min-

destanforderungen zu berücksichtigen. 

(2) Es ist ein Konzept zur Minderung von Schadstoffeinträgen im Vorfeld der Klärschlamm-

entstehung zu erstellen. In dem Konzept ist festzulegen, dass 

1. Indirekteinleiterkataster und Indirekteinleiterüberwachung der Abwasserbehandlungsan-

lage, für deren Klärschlämme eine Vergabe und Führung eines Qualitätszeichens bean-

tragt wird, zu bewerten und Empfehlungen zur Optimierung abzugeben sind; 

2. der Klärschlammerzeuger zur prüffähigen Dokumentation der zur Abwasser- und Klär-

schlammbehandlung eingesetzten Zuschlagstoffe sowie der Direktanlieferung anderer für 

die Mitbehandlung vorgesehenen Stoffe verpflichtet ist; 

3. eine Bewertung des Einsatzes der Zuschlagsstoffe gemäß Nummer 2 hinsichtlich deren 

Schadstoffgehalte durchzuführen und bedarfsweise eine Empfehlung zur Verwendung 

umweltverträglicherer Stoffe abzugeben ist; 

4. der Klärschlammerzeuger zur Einrichtung und Anwendung eines Kontroll- und Abweis-

mechanismus für Direktanlieferungen anderer für die Mitbehandlung vorgesehenen Stof-

fe verpflichtet ist; 

5. die zuständige Behörde über absehbare Veränderungen der Abwasserzusammensetzung 

im Einzugsgebiet einer Abwasserbehandlungsanlage unterrichten wird. 

(3) Zur Überwachung der Schadstoffgehalte des Klärschlammes ist der Antragsteller in dem 

Verfahren zur Vergabe des Qualitätszeichens gemäß § 14 zu verpflichten,  

1. mindestens drei gleichmäßig über den Zeitraum von sechs Monaten verteilte Untersu-

chungen der Schwermetalle und den Parameter AOX gemäß § 4 Absatz 2 durchzuführen 

zu lassen und nachzuweisen, dass die für diese Parameter festgelegten Grenzwerte ge-

mäß Anhang 1 eingehalten werden; die Ergebnisse der Untersuchungen sind durch die 

gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 zur Untersuchung beauftragte Stelle unmittelbar an den Trä-

ger einer regelmäßigen Qualitätssicherung zu übermitteln;  

2. mindestens einmalig eine Untersuchung der Schadstoffparameter B(a)P, PFOA und PFOS 

gemäß § 4 Absatz 2 durchzuführen zu lassen und nachzuweisen, dass die für diese Pa-

rameter festgelegten Grenzwerte gemäß Anhang 1 eingehalten werden; die Ergebnisse 

der Untersuchungen hat die gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 zur Untersuchung beauftragte 

Stelle unmittelbar an den Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung zu übermitteln;  
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3. für die in § 4 Absatz 2 genannten Schwermetalle und für den Parameter AOX die Ergeb-

nisse der in dem Zeitraum von drei Jahren vor der Antragstellung erfolgten Untersu-

chungen vorzulegen; bei den Schadstoffparametern PCDD/PCDF und PCB sind die Er-

gebnisse von mindestens zwei in diesem Zeitraum durchgeführten Untersuchungen vor-

zulegen, wobei der zeitliche Abstand zwischen den beiden Untersuchungen mindestens 

18 Monate betragen muss. 

Der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung hat einen Untersuchungsplan zur kontinu-

ierlichen Überwachung der Inhaltsstoffe des Klärschlamms im Qualitätssicherungsverfahren 

festzulegen. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind durch die gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 1 zur Untersuchung beauftragte Stelle unmittelbar an den Träger einer regelmäßigen 

Qualitätssicherung zu übermitteln.  

(4) Zur Gewährleistung der fachgerechten Nutzung des Klärschlamms ist der Qualitätszei-

chennehmer  

1. zur Führung einer Übersicht über die belieferten Klärschlammnutzer und über die jeweils 

für eine Aufbringung von qualitätsgesichertem Klärschlamm vorgesehenen Flächen zu 

verpflichten sowie  

2. neben der Einhaltung der Dokumentationspflichten gemäß Anhang 4 zu verpflichten, die 

Aufbringungstechnik und die schlagkonkret aufgebrachte Klärschlammmenge, jeweils in 

Tonnen Frischmasse (FM) und Tonnen Trockenmasse (TM) zu dokumentieren.  

Der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung hat die fachgerechte Anwendung des Klär-

schlammes zu bewerten und Empfehlungen zur bedarfsgerechten Düngung nach guter fach-

licher Praxis unter Berücksichtigung insbesondere des Wasser- und Bodenschutzes abzuge-

ben. 

(5) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 bis 4 sind durch den Träger einer regelmäßigen Quali-

tätssicherung zu veranlassen und deren ordnungsgemäße Durchführung durch eine prüffähi-

ge Dokumentation durch den Qualitätszeichennehmer bei der Fremdüberwachung nach § 14 

Absatz 9 nachzuweisen. 

 

 § 14  Anforderungen an die Vergabe und Führung des Qualitätszeichens  

(1) Das Verfahren zur Vergabe eines Qualitätszeichens und dessen Führung erfolgt auf An-

trag eines Klärschlammerzeugers oder eines von ihm beauftragten Dritten und wird durch 

einen anerkannten Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung durchgeführt. An das Ver-
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fahren gemäß Satz 1 sind durch den Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung die in 

Absatz 2 bis 9 genannten Mindestanforderungen zu stellen. 

(2) Die Einleitung des Verfahrens gemäß Absatz 1 Satz 1 kann erst nach Vorlage ausreichen-

der Antragsunterlagen erfolgen, die folgende Mindestangaben zu enthalten haben: 

1. Nachweis über die Sach- und Fachkunde des Antragstellers, 

2. Standort und Art der Betriebsstätte des Antragstellers, 

3. Abwasserbehandlungsverfahren der Abwasserbehandlungsanlage, deren Klärschlämme 

im Rahmen einer regelmäßigen Qualitätssicherung abgegeben werden sollen, 

4. Art und Menge der je Quartal für die Abwasserbehandlung auf der Abwasserbehand-

lungsanlage eingesetzten Zuschlagstoffe und der für die Mitbehandlung vorgesehenen 

Stoffe und 

5. Menge der jährlich insgesamt zur Entsorgung abgegebenen Klärschlämme und der Art 

der bisherigen Entsorgung. 

(3) Erfolgt die Antragstellung zur Vergabe eines Qualitätszeichens durch einen vom Klär-

schlammerzeuger beauftragten Dritten, ist eine schriftliche Erklärung des Klärschlammerzeu-

gers vorzulegen, die dem beauftragten Dritten den uneingeschränkten Zugang zu allen zur 

Umsetzung einer regelmäßigen Qualitätssicherung erforderlichen Daten zusichert.   

(4) Das Verfahren gemäß Absatz 1 Satz 1 gliedert sich in das Verfahren zur Vergabe des 

Qualitätszeichens sowie zur anschließenden kontinuierlichen Überwachung.  

(5) Das Verfahren zur Vergabe des Qualitätszeichens erfolgt einmalig und erstreckt sich über 

einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Es umfasst die Eigen- und Fremdüberwa-

chung.  

(6) Nach  Vergabe des Qualitätszeichens an den Qualitätszeichennehmer gemäß Absatz 5 

beginnt das Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung der regelmäßigen Qualitätssiche-

rung. Das Überwachungsverfahren umfasst die Eigen- und Fremdüberwachung. Dem Quali-

tätszeichennehmer ist im Überwachungsverfahren mindestens jährlich eine Prüfbescheini-

gung als Nachweis der kontinuierlichen Qualitätssicherung auszustellen. Die Prüfbescheini-

gung ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Erleichterungen gemäß § 17 Absatz 1. 

(7) Die Anforderungen an die Eigenüberwachung und deren Durchführung durch den Quali-

tätszeichennehmer gemäß Absatz 5 und 6 sind verbindlich festzulegen. Die Erstprüfung der 

Eigenüberwachung hat durch einen unabhängigen qualifizierten Auditor und mit Autorisie-
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rung des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung zu erfolgen. Qualifizierte Auditoren 

sind  

1. Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisationen gemäß Artikel 2 Buchstabe q) der 

Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Rates vom 19.03.2001 über die freiwillige Beteiligung 

gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement 

und die Umweltbetriebsprüfung sowie 

2. sowie Personen und Organisationen mit vergleichbarer Eignung und Fachkunde, die 

durch einen Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung autorisiert werden.  

Die Nachweise der Eignung und Fachkunde der gemäß Nummer 2 qualifizierten Auditoren 

sind vor Aufnahme der Tätigkeit eines Auditors der für die Anerkennung eines Trägers einer 

regelmäßigen Qualitätssicherung zuständigen Behörde vorzulegen. Die im kontinuierlichen 

Überwachungsverfahren regelmäßig durchzuführende Prüfung der Eigenüberwachung 

(Fremdüberwachung) hat in Abständen von längstens vier Jahren durch einen unabhängigen 

qualifizierten Auditor und mit Autorisierung des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung zu erfolgen. 

(8) Die vom Qualitätszeichennehmer zu erfüllenden Anforderungen an die Inhalte und die 

Durchführung der regelmäßigen Fremdüberwachung durch Audits und Laboruntersuchungen 

sind verbindlich festzulegen. Bei der Festlegung der Anforderungen an die bei der Fremd-

überwachung durchzuführenden Untersuchungen sind mindestens die in § 13 Absatz 2 bis 4 

genannten Vorgaben zu Grunde zu legen. Die Ergebnisse der Fremdüberwachung sind unmit-

telbar dem Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung durch den Auditor oder das Labor 

mitzuteilen.  

(9) Die Ergebnisse der Eigen- und Fremdüberwachung sind zu kontrollieren und die Bewer-

tung der Ergebnisse gegenüber dem Qualitätszeichennehmer halbjährlich zu dokumentieren. 

Soweit erforderlich, sind Säumnisse, Unregelmäßigkeiten, Mängel und Maßnahmen nach § 15 

Absatz 5 festzuhalten. 

 

§ 15 Organisatorische Mindestanforderungen an den Träger einer regelmäßigen 
Qualitätssicherung 

(1) Die Zulassung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung setzt die Vorlage ei-

nes Managementhandbuches voraus. 
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(2) Beim Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung soll fachlich qualifiziertes Personal 

angestellt sein, das von Qualitätszeichennehmern, Gesellschaftern des Trägers und Prüflabo-

ren unabhängig ist.  

(3) Bei dem Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung ist ein unabhängiger Ausschuss 

einzurichten. Der Ausschuss hat die Ergebnisse der Eigen– und Fremdüberwachung zu be-

werten, über die Vergabe und den Entzug des Qualitätszeichens zu entscheiden und Maß-

nahmen nach § 15 Absatz 5 zu beschließen. Der Ausschuss muss mehrheitlich aus Vertretern 

von Einrichtungen und Institutionen bestehen, die in den Bereichen Forschung, Analytik, Be-

ratung und Verwertung von Klärschlämmen tätig sind. Es sollen sowohl Vertreter aus dem 

Bereich der Abwasserbehandlung als auch Vertreter aus dem Bereich qualifizierter Einrich-

tungen der Landwirtschaft und des Landschaftsbaus beteiligt sein. Das Gremium muss über-

wiegend aus Vertretern bestehen, die nicht Qualitätszeichennehmer sind. Die Mitglieder des 

Ausschusses sind hinsichtlich ihrer Entscheidungen nicht gebunden.  

(4) Der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung hat ein aktuelles Verzeichnis der Quali-

tätszeichennehmer zu führen, die zur Führung seines Qualitätszeichens berechtigt sind. 

(5) Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen an die regelmäßige Qualitätssiche-

rung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung sind abgestufte Maßnahmen bis 

hin zum befristeten oder dauerhaften Entzug der Berechtigung zur Führung des Qualitätszei-

chens festzulegen. Die Festlegung gemäß Satz 1 hat in einer Satzung oder als Bestandteil 

eines Vertrages zwischen einem Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung und dem Qua-

litätszeichennehmer zu erfolgen. Sofern die Berechtigung zur Führung des Qualitätszeichens 

aberkannt wird, hat der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung die zuständige Behör-

de unmittelbar zu unterrichten. 

 

§ 16 Anerkennung des Trägers  einer regelmäßigen Qualitätssicherung;  
Widerruf der Anerkennung 

(1) Der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung bedarf der Anerkennung der für Ab-

fallwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde des Landes, in dem sich der Hauptsitz des 

Trägers befindet, oder der von ihr bestimmten Behörde. Die Anerkennung gemäß Satz 1 gilt 

für das gesamte Bundesgebiet. Sie kann unter Bedingungen erteilt sowie mit Auflagen und 

Auflagenvorbehalten verbunden werden, soweit dies zur Sicherstellung der in § 15 genann-

ten Anerkennungsvoraussetzungen erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann den Träger 

einer regelmäßigen Qualitätssicherung insbesondere verpflichten, ihr im Einzelfall oder in 
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wiederkehrenden Fristen über die Überwachung sowie die Erteilung und den Entzug von 

Qualitätszeichen zu berichten.  

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die in § 15 genannten organisatorischen Mindest-

anforderungen erfüllt sind und der Träger gewährleistet, dass die Mindestanforderungen ge-

mäß § 13 und 14 eingehalten werden.  

(3) Die Anerkennung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung kann widerrufen 

werden,  

1. wenn mit der Anerkennung eine Auflage verbunden ist, die der Träger einer regelmäßi-

gen Qualitätssicherung nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat, 

2. wenn die gemäß Absatz 1 zuständige Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tat-

sachen berechtigt wäre, die Anerkennung nicht zu erteilen oder 

3. um schwere Nachteile für das Wohl der Allgemeinheit zu verhindern oder zu beseitigen. 

(4) Wird ein Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung aufgelöst oder die Anerkennung 

des Trägers unwirksam, so verliert der Qualitätszeichennehmer die Berechtigung, das Quali-

tätszeichen des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung zu führen. Beruht die Unwirk-

samkeit der Anerkennung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung auf Gründen, 

die nicht von dem Qualitätszeichennehmer zu vertreten sind, kann die für die Anerkennung 

zuständige Behörde dem Qualitätszeichennehmer die Führung des Qualitätszeichens für eine 

angemessene Übergangszeit gestatten. 

 

§ 17 Erleichterungen bei qualitätsgesicherten Materialien            

(1) Sofern für die Verwertung eines Klärschlamms die Anforderungen an eine regelmäßige 

Qualitätssicherung gemäß §§ 13 bis 16 erfüllt sind,    

1. kann die Bodenuntersuchung abweichend von § 3 Absatz 2 Satz 1 auch nach dem erst-

maligen Aufbringen von Klärschlamm erfolgen. Anschließende regelmäßige Bodenunter-

suchungen sind abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 1 nicht erforderlich;  

2. hat die Untersuchung des Klärschlammes auf Schwermetalle abweichend von § 4 Absatz 

2 je angefangene 500 Tonnen Trockenmasse, längstens jedoch in Abständen von sechs 

Monaten und höchstens einmal monatlich zu erfolgen;    

3. ist die regelmäßige Untersuchung des Klärschlamms auf die organischen Schadstoffe 

PCB, PCDD/PCDF, B(a)P, PFOA und PFOS abweichend von § 4 Absatz 3 nicht erforder-

lich; 
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4. gelten die Anforderungen gemäß § 5 Absatz 2 als eingehalten, sofern eine Bewertung 

hygienischer Risiken durch den Träger der Qualitätssicherung vorgenommen wurde.  Der 

Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung hat dem Qualitätszeichennehmer 

schriftlich zu bestätigen, dass die hygienisierende Behandlung des Klärschlammes auf 

der Grundlage der Risikobewertung entbehrlich ist. Der Träger einer regelmäßigen 

Qualitätssicherung hat das Beratungsergebnis zu dokumentieren und jeweils eine 

Ausfertigung der Unterlagen dem Qualitätszeichennehmer sowie dem Klärschlammnutzer 

zu übergeben;  

5. ist eine Mischung von Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen unterschiedli-

cher Betreiber abweichend von § 7 Absatz 8 zulässig, wenn  

a) es sich um innerhalb einer Region gelegene Abwasserbehandlungsanlagen handelt, 

b) die Zusammensetzung des in den Abwasserbehandlungsanlagen behandelten Ab-

wassers vergleichbar ist und 

c) eine verbindliche Regelung zwischen dem Betreiber der Klärschlamm abgebenden 

Abwasserbehandlungsanlage und dem Betreiber der Klärschlamm aufnehmenden Ab-

wasserbehandlungsanlage besteht und ein Betreiber für die Zahlung der Beiträge zum 

Klärschlammentschädigungsfonds verantwortlich ist. Eine Kopie der Regelung ist der zu-

ständigen Behörde auf deren Verlangen vorzulegen; 

6. ist die Voranzeige der beabsichtigten Klärschlammaufbringung abweichend von § 10 

Absatz 2 Satz 1 nicht erforderlich, sofern  

a) der Klärschlammnutzer die für eine Aufbringung vorgesehene Fläche in den letzten 

drei Jahren selbst genutzt hat und 

b) der Qualitätszeichennehmer eine Voranmeldung der im laufenden Kalenderjahr für ei-

ne Aufbringung vorgesehenen Flächen (Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und 

Größe in Hektar) bei der für die Aufbringungsflächen zuständigen Behörde vorge-

nommen hat und die für eine anstehende Aufbringung vorgesehene Fläche Bestand-

teil der Meldung ist. 

(2) Die Erleichterungen gemäß Absatz 1 dürfen durch den Qualitätszeichennehmer nur in 

Anspruch genommen werden, wenn dieser der zuständigen Behörde die Berechtigung zur 

Führung des Qualitätszeichens nachgewiesen und eine Bescheinigung des Trägers einer re-

gelmäßigen Qualitätssicherung als Nachweis der kontinuierlichen Qualitätssicherung vorge-

legt hat.  
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(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Inanspruchnahme von Erleichterungen  

gemäß Absatz 1 von Bedingungen abhängig machen, sie zeitlich befristen oder Auflagen für 

sie vorsehen, soweit dies zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist.   

 

Abschnitt 6. Schlussbestimmungen 
 

§ 18 Übergangsvorschriften 

(1) Ist die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte gemäß Anhang 1 ab dem [einsetzen: Datum 

des ersten Tages des ersten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] nicht möglich, 

kann die zuständige Behörde eine Aufbringung von Klärschlamm zulassen, sofern die Schad-

stoffgehalte bis spätestens zum [derzeit: 31.12.2012] eingehalten werden. Die Zulassung 

darf nur erteilt werden, wenn der Klärschlammerzeuger innerhalb von zwölf Monaten nach 

dem [einsetzen: Datum des ersten Tages des ersten auf die Verkündung folgenden Kalen-

dermonats] der zuständigen Behörde einen verbindlichen Plan über die stufenweise Absen-

kung der Schadstoffgehalte vorlegt.  

(2) Abweichend von § 16 Absatz 1 soll die zuständige Behörde auf Antrag einen zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden Träger eines Qualitätssicherungs-

system befristet bis längstens [derzeit: 31. Dezember 2011] anerkennen, sofern der Träger 

die Anforderungen gemäß § 13 Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 erfüllt. Abweichend 

von § 14 ist eine Führung des von einem befristet anerkannten Träger eines Qualitätssiche-

rungssystems gemäß Satz 1 vergebenen Qualitätszeichens bis zum Ablauf der Frist gemäß 

Satz 1 zulässig. Abweichend von § 17 Absatz 1 erster Teilsatz können Qualitätszeichenneh-

mer gemäß Satz 2 die Erleichterungen gemäß § 17 Absatz 1 bis zum Ablauf der Frist gemäß 

Satz 1 in Anspruch nehmen. § 16 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3 und 4 sowie § 17 Absatz 2 

und 3 gilt entsprechend.  

(3) Hat ein Nutzer eines vor Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 Satz 1 vergebenen Qualitätszei-

chens bereits Anforderungen an die Vergabe des Qualitätszeichens gemäß §§ 13 und 14 er-

füllt und dies nachgewiesen, können die Nachweise in dem Verfahren zur Vergabe eines 

Qualitätszeichens gemäß § 14 anerkannt werden. 
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§ 19 Ordnungswidrigkeiten  

(Noch nicht überarbeitet - erfolgt erst nach inhaltlicher Abstimmung der Novelle)     

Derzeit geltende Fassung: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nr. 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 Klärschlamm ohne Bodenuntersuchung aufbringt, 
2. entgegen § 4 Abs. 2, 3 Satz 1, 6 Satz 2 oder Satz 4 Untersuchungen nicht durchführt, 
3. entgegen § 6 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4, Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Klärschlamm 

aufbringt, 
4. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 dort genannte Pflanzen anbaut, 
5. entgegen § 6 Abs. 8 Satz 2 oder 3 Klärschlamm nicht analysiert oder die Ergebnisse 

nicht den zuständigen Behörden zuleitet, 
6. entgegen § 6 Abs. 9 Satz 2 Klärschlamm ohne Untersuchungen zum Aufbringen abgibt 

oder aufbringt, 
7. entgegen § 6 Abs. 11 Satz 1 Klärschlamm bereitstellt, 
8. entgegen § 6 Abs. 12 Satz 1 Klärschlamm nicht in den Boden einbringt oder nach Auf-

bringung unverzüglich in den Boden einarbeitet, 
9. entgegen § 5 Absatz 1 Klärschlamm ohne seuchenhygienische Unbedenklichkeit zum 

Aufbringen abgibt oder aufbringt; 
10. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3 eine Untersuchung nicht oder nicht richtig durchfüh-

ren lässt; 
11. entgegen § 7 Absatz 1 mehr als die dort genannten Mengen Klärschlamm an oder Klär-

schlammkompost oder eines Gemisches unter Verwendung von Klärschlamm aufbringt, 
12. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 und 3 einen Lieferschein nach Anhang 4 zu dieser Verord-

nung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllt oder das Original des Liefer-
scheins entgegen § 9 Abs. 4 Satz 4 nicht 10 Jahre aufbewahrt oder ihn der zuständigen 
Behörde auf deren Verlangen nicht vorlegt, 

13 entgegen § 9 Abs. 2 die Aufbringung von Klärschlamm nicht oder nicht rechtzeitig an-
zeigt, 

14. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 3 den Lieferschein während des Transports im Fahrzeug nicht 
mitführt, 

15. entgegen § 9 Absatz 4 Satz 2 eine Mehrausfertigung des Lieferscheins den zuständigen 
Behörden nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übersendet; 

16. entgegen § 9 Abs. 7 Register nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder entge-
gen § 9 Absatz 8 Satz 1 die Angaben nicht oder nicht rechtzeitig weiterleitet; 

17. entgegen § 10 Absatz 2 Erleichterungen in Anspruch genommen hat, ohne die in § 10 
Abs. 3 genannten Voraussetzungen  
- an die Vollständigkeit der Verwertung im Rahmen der Qualitätssicherung,  
- an den uneingeschränkten Zugang zu den im Rahmen der Abwasserbehandlung einge-
setzten Materialien und  
- an die Vorlage der Nachweise zur Einhaltung der Schadstoffanforderungen  

     zu erfüllen.  
 

 



 - 26 -

§ 20  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des ersten auf die Verkündung folgenden Kalender-

monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 

912), zuletzt geändert durch […] außer Kraft.  

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 

Bonn, den 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 1 

(zu § 4 Absatz 5) 

 
 

 
 
Grenzwerte für im Klärschlamm enthaltende Schadstoffe 

(Milligramm je Kilogramm Schlamm-Trockenmasse oder andere angegebene Einheit) 

 

 
 
 

Stoffbezeichnung Grenzwert bei einem Anteil an P2O5 von 

< 5 % ≥ 5 % 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Blei 120 150 

Cadmium 2,5 3 

Chrom 100 120 

Kupfer 700 850 

Nickel 80 100 

Quecksilber 1,6 2 

Zink 1500 1.800 

  

AOX 400 

B(a)P 1 
PCB, jeweils für die Kongenere Nummer 28, 52, 
101, 138, 153, 180 0,1 

PCDD/PCDF, in Nanogramm TCDD-Toxizitäts-
äquivalente  
(gemäß Berechnungsformel im Anhang 3)  

30 

PFT (als Summe von PFOA und 
PFOS), bei Untersuchungen  

bis 31.12.2011 0,2 

ab 01.01.2012 0,1 



Anhang 2 

(zu § 5 Absatz 2) 
 

 

Verfahren für eine weitergehende Klärschlammbehandlung zum Zwecke 

der Reduzierung von Schadorganismen  

(ohne Berücksichtigung phytohygienischer Aspekte) 

 

 

 

Vorbemerkung 

Klärschlämme aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen können eine Vielzahl von 

Schadorganismen enthalten, die bei unsachgemäßer Verwertung des Klärschlamms zu einer 

Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier sowie zu Schäden an Pflanzen, Pflan-

zenerzeugnissen oder Böden führen können. Daher ist unter Vorsorgeaspekten stärker als 

bisher der Aspekt der seuchenhygienischen Unbedenklichkeit bei der landwirtschaftlichen 

Klärschlammverwertung zu berücksichtigen. Die Verwertung von Klärschlämmen als Dünge-

mittel sollte demnach nur dann erfolgen, sofern eine ausreichende Reduzierung der Schad-

organismen im Klärschlamm erfolgt ist (weitergehende Behandlung von Klärschlamm) 

und/oder durch eine Risikoabschätzung im Rahmen einer Qualitätssicherung bestätigt wurde, 

dass durch die konkret geplante Klärschlammausbringung vorgenannte Beeinträchtigungen 

oder Schäden nicht zu besorgen sind. 

Die nachfolgenden Verfahren führen bei Einhaltung der angegebenen chemischen und physi-

kalischen Parameter sowie der zeitlichen Anforderungen zu einer ausreichenden Reduzierung 

der Schadorganismen im Klärschlamm. Dies ist – mit Ausnahme der Pasteurisierung und 

Thermischen Konditionierung - durch entsprechende Prozessprüfungen mit dem Testkeim 

Salmonella senftenberg W775 (H2S-negativ)  zu verifizieren (siehe III). Dabei ist nachzuwei-

sen, dass der Prüfkeim Salmonella senftenberg nach der Behandlung nicht mehr nachweisbar 

ist.  

Verfahren zur Klärschlammbehandlung, die nachfolgend nicht genannt sind, können einge-

setzt werden, wenn durch die erfolgreiche Durchführung einer Prozessprüfung (siehe III) 

eine vergleichbare Reduktion von Keimen nachgewiesen ist. 

 

 

 



I. Allgemeines 

Eine aus seuchenhygienischer Sicht erforderliche weitergehende Behandlung von Klär-

schlämmen ist durch den Einsatz eines der folgenden Verfahren möglich: 

 
A. Verfahren, bei denen die erforderlichen Behandlungstemperaturen durch Fremder-

hitzung erreicht werden. 

 Hierzu gehören 
- die Schlammpasteurisierung und 
- die thermische Konditionierung. 
 

B. Verfahren, bei denen die erforderlichen Behandlungstemperaturen durch Selbster-
hitzung und chemische Reaktionswärme erreicht werden. 

 Hierzu gehören 
- die aerob-thermophile Schlammstabilisierung, 
- die Schlammkompostierung in Mieten und 
-  die Kompostierung von Klärschlamm in Reaktoren 
- Zugabe von ungelöschtem Kalk zum Klärschlamm (Zugabe von Branntkalk). 
 

C. Verfahren, die zu einer ausreichenden pH-Wert-Verschiebung führen.  
      Hierzu gehört die Zugabe von Kalkhydrat im Zuge der Schlammbehandlung (z. B. 

bei der Schlammkonditionierung). 
 

D. Verfahren, die durch langfristige Aufbewahrung zu einer Reduktion der Schadorga-
nismen führen.  

      Hierzu gehören: 

- die Langzeitlagerung von Nassschlamm und von entwässertem Schlamm und  
- die Klärschlammbehandlung in Pflanzenbeeten. 
 

E. Trocknungsverfahren 

 Hierzu gehören: 
- die Hochtemperaturtrocknung. 
 

 

II. Einzuhaltende Anforderungen bei Einsatz des jeweiligen weitergehenden Be-

handlungsverfahrens 

 

A. Verfahren, bei denen die erforderlichen Hygienisierungstemperaturen durch 
Fremderhitzung erreicht werden 
 

1. Schlammpasteurisierung (Vorpasteurisierung) 

 Verfahrensbeschreibung: 

 Bei der Pasteurisierung erfolgt eine Erhitzung des Schlammes unter Zufuhr von Wärme 

auf Temperaturen von mindestens 70 °C, während einer Einwirkzeit von mindestens 60 

Minuten vor einer Schlammstabilisierung als sogenannte Vorpasteurisierung. Dabei ist 



eine maschinelle Zerkleinerung gröberer Bestandteile vor der Erhitzung erforderlich. Um 

die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle Schlammpartikel der geforderten Reaktions-

temperatur und Einwirkzeit ausgesetzt sind, darf ihre Größe 5 mm nicht überschreiten.  

Andere Temperatur/Zeit-Kombinationen können ebenfalls angewandt werden, wenn 

durch entsprechende Prozessprüfungen eine der Pasteurisierung vergleichbare Redukti-

on der Schadorganismen erreicht wird. Es ist eine kontinuierliche, homogene Durchmi-

schung im Reaktor zu gewährleisten. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind fortlaufend und prüffähig aufzuzeichnen 

- die Temperatur im Reaktor an mindestens zwei Messstellen an der Wandung und im 
Zentrum durch Schreibgeräte  

- die Einwirkzeit und 
- die Chargenzahl 

 

2.  Thermische Konditionierung  

Verfahrensbeschreibung: 

Die thermische Konditionierung erfolgt über Fremderhitzung und unter Aufbau von er-

höhtem Druck. Es wird zwischen niederthermischen und hochthermischen Verfahren un-

terschieden.  

• Die hochthermische Konditionierung erfolgt bei einem Druck im Schlammreaktionsbe-
hälter von 15 bis 20 bar und bei Temperaturen von 180 bis 210 °C bei einer Einwirk-
zeit von ca. 45 bis 60 Minuten. 

• Die niederthermische Konditionierung erfolgt bei einem Druck im Schlammreaktions-
behälter von 15 bis 20 bar und bei Temperaturen von 80 bis 90 °C und bei einer Ein-
wirkzeit von ca. 45 bis 60 Minuten.  

 
Betriebskontrolle: 

Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind fortlaufend und prüffähig aufzuzeich-

nen: 

- die Temperaturen und deren Einwirkzeiten in den Behältern an je mindestens zwei 
Messstellen an der Wandung und im Zentrum durch Schreibgeräte, 

- der erreichte Druck in den Behältern und dessen Einwirkdauer und 

-  die Chargenzahl. 
 

 

 

 

 

 



 

B. Verfahren, bei denen die erforderlichen Hygienisierungstemperaturen durch 
 Selbsterhitzung und chemische Reaktionswärme erreicht werden 
 
1. Aerob-thermophile Schlammstabilisierung (ATS) 
 
 Verfahrensbeschreibung: 

 Im ATS-Prozess treten durch aktive Luft(Sauerstoff)-Zufuhr infolge exothermer mikro-

bieller Abbau- und Stoffwechselvorgänge eine Erwärmung und eine pH-Wert-Erhöhung 

auf Werte um pH 8 im Klärschlamm auf. Eine gute Wärmedämmung des Reaktionsbe-

hälters, die richtige Bemessung der Luftzufuhr und eine ausreichende Konzentration or-

ganischer Trockenmasse vorausgesetzt, können im ATS-Prozess Temperaturen erreicht 

werden, die neben der Stabilisierung auch eine Reduktion der Schadorganismen im Klär-

schlamm sicherstellen. ATS-Anlagen sollten wenigstens zweistufig (d.h. mit zwei Reakti-

onsbehältern in Reihenschaltung) betrieben werden, um die  Nachteile von Kurzschluss-

strömungen zu unterbinden. Bei einer Mindesttemperatur von 50 °C muss eine Mindest-

verweildauer sichergestellt werden, deren Wirksamkeit durch entsprechende Prozess-

prüfungen (siehe III) nachgewiesen wurde. 

 
 - 23 Stunden bei 50 °C oder 
 - 10 Stunden bei 55 °C oder 
 -   4 Stunden bei 60 °C. 
 

 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind fortlaufend und prüffähig aufzuzeich-

nen: 

- die Temperaturen und deren Einwirkzeiten in den Behältern an je mindestens zwei 
Messstellen an der Wandung und im Zentrum durch Schreibgeräte; 

- der pH-Wert des Rohschlammes und des Klärschlammes im Ablauf des ATS-Prozesses;  

- der tägliche Schlammvolumenstrom, über den bei gegebenen Behältergrößen die 
Aufenthaltszeiten ermittelt werden können. 

 
2. Kompostierung von Klärschlamm in Mieten 
 
 Verfahrensbeschreibung: 

 Die Behandlung von Klärschlamm durch Kompostierung unter Zusatz von Strukturmate-

rial (z.B. Siedlungsabfälle, Stroh, Sägespäne) wird durch die bei der aeroben Verrottung 

mikrobiell erzeugte Wärme bewirkt, wobei Anfangswassergehalte des Mischgutes von 40 

bis 60 % Voraussetzung für einen einwandfreien Kompostierungsablauf sind. Neben der 



dabei erzielten Temperatur und deren Einwirkzeit kommt auch der Bildung von antibio-

tisch wirkenden Stoffwechselprodukten Bedeutung zu. 

 
 Voraussetzung für die ausreichende Reduzierung von Schadorganismen ist eine  Belüf-

tung des Schlamm-Strukturmaterial-Mischgutes durch technische Maßnahmen, wie z.B. 

Umsetzung der Mieten oder Zwangsbelüftung statischer, d.h. nicht umgesetzter Mieten. 

Es muss dabei gewährleistet sein, dass die wirksamen Temperaturen jeden Teil des 

Mischgutes für die erforderliche Dauer erreichen und die Reaktionstemperatur mindes-

tens 55 °C im gesamten Mischgut (Kompostmiete) über einen möglichst zusammenhän-

genden Zeitraum von drei Wochen beträgt. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen ist für jede Kompostmiete prüffähig festzu-

halten 

- der Anfangswassergehalt des Mischgutes, 

- die Temperatur mindestens täglich an drei Messstellen in unterschiedlichem Abstand 
von der Mietoberfläche, davon je eine Messstelle in der Außenzone und im Kernbe-
reich der Miete, 

- die Lagerzeit und erfolgte Mietenumsetzung (Zahl, Datum). 
 

3. Kompostierung von Klärschlamm in Reaktoren 
 
 Verfahrensbeschreibung: 

 Die Reduzierung von Schadorganismen in Klärschlamm durch Kompostieren in Reakto-

ren unter Zusatz von Strukturmaterial (z.B. Sägemehl/-späne, Baumrinde, Rückgut) wird 

durch die bei der aeroben Verrottung mikrobiell erzeugte Wärme bewirkt. Neben der da-

bei erzielten Temperatur und deren Einwirkzeit kommt auch biochemische 

Stoffwechseleonflüssen Bedeutung zu. 

 
 Voraussetzung für den Behandlungserfolg sind ein ungestörter Betriebsablauf und die 

richtige Bemessung der Luftzufuhr zu dem Schlamm-Strukturmaterial-Mischgut durch 

technische Maßnahmen. Die Beständigkeit erwünschter Temperaturprofile in den Reak-

toren kann durch die Belüftungs-, Befüllungs- und Entleerungstechnik beeinflusst und 

gesteuert werden. Es muss dabei gewährleistet sein, dass die wirksamen Temperaturen 

jeden Teil des Mischgutes für die erforderliche Zeitdauer erreichen. 

 
 Der Anfangswassergehalt muss über 70 % betragen und das gesamte Mischgut muss 

bei einer Reaktorpassagedauer von mindestens zehn Tagen einer Temperatur von min-



destens 55 °C ausgesetzt sein. In dieser Zeit hat das Rottegut die „Heißzone“ mit einer 

Temperatur von mindestens 65 °C in nicht weniger als 48 Stunden durchlaufen. 

 
 An die Reaktorpassage muss sich eine mindestens zweiwöchige zweite Rottephase des 

Rottegutes in Mieten oder Haufen bei wenigstens einmaliger Umsetzung nach einer Wo-

che anschließen bzw. eine Nachrotte in einem zweiten Reaktor, die gleichzeitig die not-

wendige Prozesssicherheit der Hygienisierung gewährleistet. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind fortlaufend und prüffähig aufzuzeich-

nen: 

- der Anfangswassergehalt des Mischgutes, 

- die Temperatur an mindestens drei Messstellen, wobei eine Messstelle in der 
„Heißzone“, eine Messstelle davor und mindestens eine Messstelle in der Randzone 
angeordnet sein muss, 

- die Lagerzeit und Umsetzung der Nachrottemieten (Datum, Zahl) bzw. Aufenthalts-
zeit im zweiten Reaktor. 

 

4. Behandlung von Klärschlamm mit Kalk als CaO  
(Calciumoxid, Branntkalk, ungelöschter Kalk) 

 
 Verfahrensbeschreibung 

 Beim Zusatz von CaO zu entwässertem Klärschlamm muss sich das Kalk-Klärschlamm-

Gemisch infolge exothermer Reaktionen des Calciumoxids mit noch vorhandenem Was-

ser bei ausreichender Wärmedämmung auf Temperaturen zwischen 55 °C und 70 °C 

erwärmen. Dabei muss der Anfangs-pH-Wert des Kalk-Klärschlamm-Gemisches mindes-

tens 12,8 und die Temperatur des gesamten Gemisches mindestens 55 °C während drei 

Stunden betragen. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind von jeder hergestellten Charge prüffähig 

zu protokollieren 

- das Mischungsverhältnis von Kalk zur Schlammmasse; 

- der Anfangs-pH-Wert des Kalk-Klärschlamm-Gemisches; 

- die Temperatur frühestens zwei Stunden nach Mischung an drei Stellen, davon 
 eine in der Außenzone des Gemisches. 

 

 

 

 



C. Verfahren, die zu einer ausreichenden pH-Wert-Verschiebung führen  

 
1. Behandlung von Klärschlamm mit Kalk als Ca (OH)2  
 (Calciumhydroxid, Kalkhydrat, Löschkalk) 
 

 Verfahrensbeschreibung: 

 Die Zugabe von Ca (OH)2 zu flüssigem Schlamm führt zu einem Anstieg des pH-Werts 

und dient ebenfalls zur Reduzierung von Schadorganismen vor dessen Verwertung oder 

zur Konditionierung vor dessen Entwässerung. 

 Dabei muss der Anfangs-pH-Wert des Kalk-Klärschlamm-Gemisches mindestens 12,8 

betragen und das Gemisch vor der Abgabe zur Verwertung mindestens drei Monate 

(Einwirkzeit) gelagert werden.  

 
 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung der Prozessbedingungen sind von jeder hergestellten Charge prüffähig 

festzuhalten: 

 - der Anfangs-pH-Wert und 
 - die Einwirkzeit und die Lagerdauer des gekalkten Klärschlamms. 
 

 

D. Verfahren, die durch langfristige Aufbewahrung zu einer Reduzierung der 
 Schadorganismen führen 
 

1.  Langzeitlagerung von Nassschlamm und entwässertem Schlamm 
 
 Verfahrensbeschreibung: 

 Die Langzeitlagerung von Nass-Schlamm muss mindestens 12 Monate nach Beschi-

ckungsende erfolgen. Um die Mindestverweilzeit gewährleisen zu können ist der Nach-

weis des Vorhandenseins von mindestens zwei Schlammbehältern erforderlich. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Es ist nachzuweisen, dass eine Mindestlagerfrist von 12 Monaten im Lagerbehälter ab 

der letzten Beschickung mit Klärschlamm erfüllt wird. 

 

2.  Klärschlammbehandlung in Pflanzenbeeten 
 
 Verfahrensbeschreibung: 

 Zur weitergehenden Klärschlammbehandlung werden auch Schilf oder Flechtbinsen ein-

gesetzt, die die im Flüssigschlamm enthaltene Organik aufnehmen und mineralisieren. 

Ergebnis des Prozesses ist ein erdartiges Substrat, das aus den dem Klärschlamm ent-



nommenen organischen Bestandteilen und aus verrotteter Wurzelmasse besteht. Die 

Schilfpflanzen tragen zur Belüftung des Untergrundes und durch die hohe Verdunstungs-

leistung zur Entwässerung des Klärschlammes bei. Der Prozess erfolgt in modulartig an-

gelegten Behandlungsbeeten, die zeitlich gestaffelt beschickt werden, um Mindestver-

weilzeiten und beschickungslose Zeiten zu gewährleisten. 

 Die Beete verfügen über eine Folienabdichtung (Basis- und Seitenabdichtungen) und 

einen Drainagekörper. 

 
 Betriebskontrolle: 

 Es ist zu gewährleisten, dass die Pflanzenbeete einen durchgängig gleichmäßigen Pflan-

zenbewuchs aufweisen. 

 Um eine ausreichende Redizierung von Schadorganismen zu gewährleisen sind folgende 

Voraussetzungen zu erfüllen: 

a) Vor der Räumung darf das entsprechende Pflanzenbeet mindestens 12 Monate lang 
nicht mehr mit Klärschlamm oder Abwasser beschickt worden sein; 

b) zusätzlich zu dem beschickungsfreien Zeitraum gemäß Buchstabe a) ist das entspre-
chende Pflanzenbeet zu entwässern und das feste Substrat mindestens 6 Monate zu 
lagern. 

 

 

E. Trocknungsverfahren 
 
 Verfahrensbeschreibungen: 

Hochtemperaturtrocknung: Hierbei wird das Medium (Luft, Wasser etc.) durch Zu-

führung von Energie auf Temperaturen über 100 °C (bis < 450 °C, abhängig vom 

Trocknungsverfahren) erhitzt. Diese Verfahren sind von den Umgebungsbedingungen 

(z.B. Lufttemperatur und –feuchtigkeit) unabhängig. 

 

 Betriebskontrolle: 

 Zur Überwachung sind fortlaufend und prüffähig aufzuzeichnen: 

   Die Prozesstemperaturen und deren Einwirkzeit (Dauer des Trocknungsprozesses). 

Es ist nachzuweisen, dass das jeweils eingesetzte Verfahren zu einer Volltrocknung mit 

einem Trockenmassegehalt von mindestens 90 % führt, damit von einem seuchenhygie-

nisch unbedenklichen Material ausgegangen werden kann. Der Trockenmassegehalt ist 

sowohl im Innern des Trockengutes als auch an den Außenseiten zu ermitteln. 

 

 

 



 

III. Prozessprüfung 

Für Pasteurisierungsanlagen (A. 1.) und die Thermische Konditionierung (A. 2.) ist eine Pro-

zessprüfung nicht erforderlich. 

 

Für alle anderen weitergehenden Behandlungsverfahren muss eine Prozessprüfung erfolgen. 

Die Prozessprüfung ist eine Prüfung der einzelnen Behandlungsanlage, die jeweils einmalig 

bei Neuerrichtung der Anlage und bei wesentlicher Änderung des Verfahrens durchzuführen 

ist. Hiermit wird die Wirksamkeit des Behandlungsverfahrens mit dem Prüfkeim Salmonella 

senftenberg W775 (H2S-negativ) ermittelt. Anhand von Untersuchungen der behandelten Ma-

terialien wird überprüft, ob durch die weitergehende Klärschlammbehandlung die Testorga-

nismen abgetötet bzw. inaktiviert worden sind. 

 

Für weitergehende Behandlungsverfahren für die eine Prozessprüfung wie unter III  be-

schrieben nicht möglich ist, sind die Anforderungen an die Prozessprüfung in Abstimmung 

mit der zuständigen Behörde, ggf. unter Hinzuziehung eines Sachverständigen, so zu be-

stimmen und zu beschreiben, dass eine gleichwertiger Nachweis der Reduzierung der Schad-

organismen erreicht wird. 

 

Eine Prozessprüfung ist innerhalb von 12 Monaten nach Inbetriebnahme einer neu errichte-

ten Anlage durchzuführen. Dies gilt entsprechend für bereits geprüfte Anlagen bei Einsatz 

neuer Verfahren oder wesentlicher technischer Änderung der Verfahren oder Prozessfüh-

rung. 

 

Die Prozessprüfung ist in der Seuchenhygiene erfolgreich abgeschlossen, wenn in den zwei 

aufeinander folgenden Untersuchungsgängen jeweils nach dem für die Reduzierung von 

Schadorganismen relevanten Verfahrensschritt in keiner Probe Salmonellen nachweisbar 

sind. 

 

1. Einlageproben für Kompostierung und andere Verfahren mit geringem Wasserge-
halt 

Der Testkeim Salmonella senftenberg W775 (H2S-negativ) wird in Standard-I-Bouillon bei 37 

°C über 18 - 24 Stunden inkubiert. Die so erzeugte Keimsuspension soll eine 

Mikroorganismenkonzentration von mindestens 107 - 108 KBE/ml enthalten. Die Konzentrati-



on ist durch Vergleich mit einem Standard (z.B. McFarland) oder/und dem Oberflächenver-

fahren bzw. MPN-Verfahren (Most Probable Number) zu bestimmen. 

 

Ca. 225 g frisches, homogenisiertes und zerkleinertes Klärschlammmaterial aus der zu über-

prüfenden Anlage wird mit 25 ml dieser Keimsuspension getränkt und anschließend in sterile 

Zwiebel- oder Kunststoffsäckchen verpackt. Die Einlage der Proben in das Kompostiergut 

erfolgt entweder in dieser Form oder in grob perforierten stabilen und für den jeweiligen 

Prozess geeigneten Probenbehältern. Nach Durchlaufen des für die Reduzierung der Schad-

organismen relevanten Verfahrensabschnitts werden die Probenbehälter wieder entnommen 

und jeweils 50 g des homogenisierten Inhalts eines Probensäckchens in 450 ml gepuffertem 

Peptonwasser mit Novobiocin über 30 Minuten bei 4 °C langsam ausgeschüttelt (150 rpm) 

und anschließend über 22 (± 2) Stunden bei 36 (± 2) °C inkubiert. Die so erhaltene Suspen-

sionslösung wird für die Identifizierung von Salmonellen benutzt. 

 

2. Einlageproben für Verfahren mit hohem Wassergehalt 

Die Herstellung der Keimsuspension erfolgt wie in 1. beschrieben. 

 

In Abhängigkeit von der Verfahrensweise wird jeweils 1 ml der Keimsuspension von Salmo-

nella senftenberg W775 (H2S-negativ) entweder mit Hilfe von Plastikampullen (2 ml Inhalt) 

oder in einem Prüfkörper nach RAPP (1995; mod. nach SCHWARZ, 2003) in den Prozess ein-

geschleust. Die Prüfkörper werden außer mit 1 ml der Keimsuspension auch mit 9 ml Klär-

schlamm angefüllt. Das Einbringen der Plastikampullen bzw. der Prüfkörper erfolgt in den für 

die Inaktivierung relevanten Prozessabschnitten bzw. Anlageteilen. Nach Durchlaufen des 

Verfahrens wird jeweils der Gesamtinhalt, max. 1 ml der Plastikampullen in 9 ml gepuffertes 

Peptonwasser bzw. max. 10 ml der Prüfkörper in 90 ml gepuffertes Peptonwasser mit 

Novobiocin (Voranreicherung) gegeben, kurz geschüttelt (150 rpm) und über 

22 (± 2) Stunden bei 36 (± 2) °C inkubiert. Die so erhaltene Suspension wird für die Identi-

fizierung von Salmonellen benutzt. 

 

3. Nachweismethode 

Die Identifizierung von Salmonellen erfolgt mit den nach den oben beschriebenen Methoden 

hergestellten Suspensionslösungen. Hierzu werden jeweils 0,1 ml aus der gut durchmischten 

Voranreicherung in 10 ml Anreicherungsbouillon nach Rappaport bei 36 (± 2) °C und bei 

42 (± 1) °C über 22 (± 2) Stunden inkubiert. Anschließend werden Parallelausstriche auf 



Brillantgrün-Phenolrot-Saccharose-Agar (BPLSA) und Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar (XLD) 

angelegt und bei 36 (± 2) °C über 22 (± 2) Stunden inkubiert. Salmonellenverdächtige Kolo-

nien werden auf Nutrient-Agar überimpft und bei 36 (± 2) °C für 22 (± 2) Stunden inkubiert. 

Die Identifizierung erfolgt entweder biochemisch und/oder serologisch aufgrund der Körper- 

und Geißelantigene (O- und H-Antigene) nach ARBEITSGRUPPE CEN TC 308/WG1/TG5. Bei 

der Durchführung im Labor sind Kontrollproben mitzuführen. 

 

Zur Kontrolle der Überlebensfähigkeit (Tenazität) des Teststammes werden parallel zur Pro-

zessprüfung vier Kontrollproben hergestellt. Diese Kontrollproben werden nicht in die Verfah-

ren zur weitergehenden Behandlung von Klärschlamm eingebracht, sondern in feuchtem 

Sand (z.B. Eimer mit Quarzsand, Befeuchtung mit deionisiertem Wasser) bei Raumtempera-

tur (20 - 25 °C) gelagert und nach Abbruch der Prozessprüfung aufgearbeitet. Die Kontroll-

proben sollten bei mindestens drei der vier Proben positive Salmonellenbefunde liefern; an-

derenfalls ist die Tenazität des Prüfstammes nicht als ausreichend anzusehen. 

 

 

IV. Prüfung des behandelten Klärschlamms 

Für die Prüfung der behandelten Klärschlämme in der Seuchenhygiene werden aus einer gut 

durchmischten Sammelprobe (ca. 3 kg) jeweils 50 g Material nach der oben angegebenen 

Methode (s. III.3) auf das Vorhandensein von Salmonellen untersucht. Die Sammelmisch-

probe setzt sich aus mindestens fünf verschiedenen Teilproben einer Partie des behandelten 

zu untersuchenden Materials zusammen. 

 

Die Prüfung der behandelten Klärschlämme ist in der Seuchenhygiene erfolgreich abge-

schlossen, wenn in jeweils 50 g der entnommenen Sammelproben Salmonellen nicht nach-

weisbar sind. 

 



Anhang 3  
(zu § 9 Absatz 1) 

 

Probenahme, Probevorbereitung und Probeuntersuchung  

 

1. Klärschlamm 

 

1.1 Probenahme 

Für die nach § 4 Absatz 2, 3 und 6, § 5 Absatz 2, § 6 Absatz 3 und 4 und § 13 Absatz 3 

Nummer 1 bis 3 vorgeschriebenen Untersuchungen des Klärschlammes sowie für die Pro-

benahme nach § 6 Absatz 7 erfolgt die Probennahme nach DIN EN ISO 5667-13 (Ausgabe 

Mai 2009)1 mit Ausnahme von § 4 Absatz 5 Satz 3 in dem Zustand des Klärschlammes, wie 

dieser auf die landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht wird. 

Für Probenahme, Transport und Aufbewahrung von Proben zur Untersuchung der Hygiene-

parameter müssen zusätzlich alle mit der Probe in Kontakt kommenden Geräte oder Gefäße 

steril, ggf. bis zur Verwendung steril verpackt sein (LAGA PN 98 - Richtlinie für das Vorgehen 

bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 

Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Ausgabe Juli 2004)1. 

 

1.2 Probevorbereitung 

Allgemeine und auch auf die Probevorbereitung von Schlämmen übertragbare Grundsätze 

sind in DIN ISO 11464 (Ausgabe Dezember 2006) enthalten. 

 

Die zur Untersuchung gelangende Schlammprobe wird unmittelbar vor der Entnahme einer 

Teilprobe gemischt. Wenn die Gefahr einer Entmischung besteht, ist die Teilprobe während 

des Mischens zu entnehmen. 

 

Für sämtliche Untersuchungsparameter, die aus der Trockenmasse bestimmt werden, ist 

eine Teilprobe zu entnehmen, die mindestens ausreicht, um vier parallele Untersuchungen zu 

gewährleisten. 

 

Für die Gefriertrocknung nach DIN EN ISO 16720 (Ausgabe Juni 2007) wird ebenfalls eine 

Teilprobe entnommen, die mindestens ausreicht, um vier parallele Bestimmungen für die 

Parameter PCB und PCDD/PCDF nach Abschnitt 1.3.1 durchzuführen. 

 

                                        
1 und 2 Bezugsquelle siehe Nr. 5 



Die Gefriertrocknung ist so durchzuführen, dass Verdampfungsverluste der zu untersuchen-

den Stoffe vermieden werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Probe während 

der Gefriertrocknung nicht antaut. Klärschlämme mit hohem Wassergehalt sollten vor der 

Gefriertrocknung durch Zentrifugieren teilentwässert werden. Das abgetrennte Zentrifugat 

soll keine Partikel enthalten. 

 

1.3 Durchführung der Untersuchungen 

Beim Arbeiten mit frischem und gefriergetrocknetem Klärschlamm sind die üblichen Sicher-

heitsregeln für das Arbeiten in mikrobiologischen Laboratorien2) einzuhalten. Wenn die 

Untersuchungsergebnisse nicht beeinflusst werden, kann gegebenenfalls eine Teilmenge des 

frischen bzw. gefriergetrockneten Schlammes für die entsprechenden Untersuchungen sterili-

siert werden (z.B. durch 30minütiges Erhitzen der Probe bei 70° C). 

 

Für jeden Untersuchungsparameter sind mindestens zwei parallele Untersuchungen auszu-

führen, und als Ergebnis ist das arithmetische Mittel der beiden Werte anzugeben. Gleich-

wertige Methoden sind zugelassen. 

Die Mittelwertbildung ist nur zulässig, wenn die Differenz der beiden Einzelwerte die metho-

denübliche Wiederholbarkeit nicht überschreitet. Im Falle einer derartigen Überschreitung 

sind eine Überprüfung auf mögliche Ursachen der überhöhten Differenz und eine dritte Mes-

sung erforderlich. Sofern die Überprüfung der überhöhten Differenz keine eindeutige Ursache 

erbracht hat, ist als Endergebnis der mittlere der drei der Größe nach geordneten Einzelwer-

te (Median) anzugeben3. 

Der Nachweis ist durch den Anwender zu erbringen. 

 

Alle Angaben hinsichtlich der Schadstoffe sind mit Ausnahme von § 4 Absatz 5 Satz 2 auf 

den Zustand des Klärschlammes zu beziehen, wie dieser auf die landwirtschaftlichen Flächen 

aufgebracht wird. 

 

                                        
2 Siehe z.B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 

(Biostoffverordnung - BioStoffV) 
3  Zur Ermittlung siehe z.B. DIN ISO 5725 Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Mess-

ergebnissen 
– Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe (DIN ISO 5725-1, Berichtigte Ausgabe September 1998), 
– Teil 2: Grundlegende Methode für Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 

 Messverfahrens (DIN ISO 5725-2, Ausgabe Dezember 2002), 
– Teil 3: Präzisionsmaße eines vereinheitlichten Messverfahrens unter Zwischenbedingungen (DIN ISO 5725-3, 

 Ausgabe Februar 2003), 
– Teil 4: Grundlegende Methoden für die Ermittlung der Richtigkeit eines vereinheitlichten Messverfahrens 

 (DIN ISO 5725-4, Ausgabe Januar 2003), 
– Teil 5: Alternative Methoden für die Ermittlung der Präzision eines vereinheitlichten Messverfahrens (DIN 

 ISO 5725-5, Ausgabe November 2002). 
 



1.3.1 Bestimmung des pH-Wertes, des Trockenrückstandes, des Glühverlustes, 

der Nährstoffe, der Schwermetalle und der organischen Schadstoffe (ohne 

PFC) 

 

Die vorgeschriebenen Untersuchungen dieser Parameter sind nach den in Tabelle 1 aufge-

führten Untersuchungsmethoden durchzuführen. Dabei muss die Bestimmungsgrenze eines 

gewählten Analyseverfahrens um mindestens einen Faktor von drei kleiner sein als der 

Grenzwert des entsprechenden Parameters. Die Ermittlung der Nachweis- und Bestim-

mungsgrenze erfolgt nach DIN V ENV ISO 13530 (Richtlinie zur analytischen Qualitätssiche-

rung in der Wasseranalytik, Oktober 1999) oder DIN 32645 (Nachweis-, Erfassungs- und 

Bestimmungsgrenze; Ermittlung unter Wiederholbedingungen; Begriffe, Verfahren, Auswer-

tung, Mai 1994). 

 

Zur Berechnung der 2,3,7,8-TCDD-Toxizitätsäquivalente (TEQ) werden die jeweiligen Mas-

senkonzentrationen mit den in Tabelle 2 stehenden Faktoren multipliziert und die Produkte 

addiert. Dabei bleiben Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze 

unberücksichtigt und Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze, aber unterhalb der Be-

stimmungsgrenze, gehen mit der Hälfte des Wertes der Bestimmungsgrenze in die Summen-

bildung ein. 

 

Tabelle 1: Untersuchungsmethoden für Klärschlämme 

Parameter Untersuchungsmethode(n)4 

pH-Wert DIN EN 12176  
Bestimmung des pH-Wertes (Ausgabe Juni 1998) 

Trockenrückstand 
DIN EN 12880  
Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehaltes 
(Ausgabe Februar 2001) 

Glühverlust 
(Organische Substanz) 

DIN EN 12879  
Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse (Ausgabe 
Februar 2001) 

Gesamt-Stickstoff 
DIN EN 13342  
Bestimmung des Stickstoffes nach Kjeldahl (Ausgabe Januar 
2001) 

Ammonium-Stickstoff 
DIN 38406-5-2  
Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs (E 5) (Ausgabe Okto-
ber 1983) 

                                        
4 Bezugsquelle siehe Nr. 5 



Parameter Untersuchungsmethode(n)4 

Extraktion von  
Blei, Cadmium, Chrom, 
Kalium, Kupfer, Magnesi-
um, Nickel, Phosphor, 
Quecksilber, Zink 

DIN EN 13346  
Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktions-
verfahren mit Königswasser  
(Ausgabe April 2001), Extraktion nach Verfahren A 

Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink 
 

DIN ISO 11047  
Bestimmung von Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Blei, Man-
gan, Nickel und Zink im Königswasserextrakt - Flammen- und 
elektrothermisches atomabsorptionsspektrometrisches Verfah-
ren (Ausgabe Mai 2003) 

DIN EN ISO 11885  
Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte 
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (Ausgabe September 
2009) 

DIN EN ISO 17294-2  
Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 
Elementen (Ausgabe Februar 2005) 

Quecksilber 

DIN EN 1483  
Bestimmung von Quecksilber – Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie (Ausgabe Juli 2007) 
DIN EN ISO 17294-2  
Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von  
62 Elementen (Ausgabe Februar 2005)  

Phosphor 

DIN EN ISO 6878  
Bestimmung von Phosphor – Photometrisches Verfahren mittels 
Ammoniummolybdat (Ausgabe September 2004) 

DIN EN ISO 11885  
Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte 
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (Ausgabe September 
2009) 

DIN EN ISO 17294-2  
Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 
Elementen (Ausgabe Februar 2005)   



Parameter Untersuchungsmethode(n)4 

Kalium 

DIN 38406-13  
Bestimmung von Kalium mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in der Luft-Acetylen-
Flamme (E 13) (Ausgabe Juli 1992) 

DIN ISO 9964-3  
Bestimmung von Natrium und Kalium - Teil 3: Bestimmung von 
Natrium und Kalium mittels Flammenphotometrie (Ausgabe 
August 1996) 

DIN EN ISO 11885  
Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte 
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (Ausgabe September 
2009)  

DIN EN ISO 17294-2  
Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von  
62 Elementen (Ausgabe Februar 2005) 

Magnesium 

DIN EN ISO 7980 Bestimmung von Calcium und Magnesium – 
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (Ausgabe Juli 
2000) 

DIN EN ISO 11885 Bestimmung von 33 Elementen durch induk-
tiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (Ausgabe 
September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 Anwendung der induktiv gekoppelten 
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung 
von 62 Elementen (Ausgabe Februar 2005) 

Adsorbierte organisch 
gebundene Halogene 
(AOX) 

DIN 38414-18 Bestimmung von adsorbierten, organisch gebun-
denen Halogenen (AOX) (S 18) (Ausgabe November 1989) 

Benzo(a)pyren (B(a)P) 

DIN 38414-23 Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) (S 23) (Ausgabe Februar 2002) 

DIN EN 15527 Bestimmung von polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) (Ausgabe September 2008) 

DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) (Ausga-
be Mai 2006)  

Polychlorierte Biphenyle 
(PCB) 

DIN 38414-20 Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen 
(PCB) (S 20) (Ausgabe Januar 1996) 

Polychlorierte 
Dibenzodioxine (PCDD) 
und -furane (PCDF) 

DIN 38414-24 Bestimmung von polychlorierten Dibenzodixinen 
(PCDD) und polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF) (S 24) 
(Ausgabe Oktober 2000) 

 

 

 

 

 



Tabelle 2: 2,3,7,8-TCDD-Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF) 

 

Kongener TEF 
2,3,7,8-Tetra-CDD 1,0 
1,2,3,7,8-Penta-CDD 1,0 
1,2,3,4,7,8-Hexa-CDD 0,1 
1,2,3,6,7,8-Hexa-CDD 0,1 
1,2,3,7,8,9-Hexa-CDD 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDD 0,01 
1,2,3,4,6,7,8,9-Octa-CDD 0,0001 
2,3,7,8-Tetra-CDF 0,1 
1,2,3,7,8-Penta-CDF 0,05 
2,3,4,7,8-Penta-CDF 0,5 
1,2,3,4,7,8-Hexa-CDF 0,1 
1,2,3,6,7,8-Hexa-CDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-Hexa-CDF 0,1 
2,3,4,6,7,8-Hexa-CDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDF 0,01 
1,2,3,4,7,8,9-Hepta-CDF 0,01 
1,2,3,4,6,7,8,9-Octa-CDF 0,0001 
 

 

1.3.2  Bestimmung der Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure 

(PFOS) 

 

Die Bestimmung von Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) erfolgt 

in Anlehnung an die Norm ISO 25101 (Ausgabe März 2009) und unter Berücksichtigung 

jüngster, relevanter Publikationen. 

[derzeit wird bei DIN eine Norm zur PFC-Bestimmung erarbeitet, die voraussichtlich die 

Normnummer „DIN 38414 Teil 14“ haben wird – bis zur Veröffentlichung der Norm ist die 

Bestimmung von PFOA und PFOS wie folgt durchzuführen:] 

 

I. Grundsätze 

Das folgende Bestimmungsverfahren ist für die aus Vorsorgegründen nach  § 4 Absatz 3 

vorgeschriebene Ermittlung von PFOA und PFOS in Klärschlamm anzuwenden. 

 

Es stellt ein Untersuchungskonzept dar und ist derart zusammengestellt, dass es die not-

wendigen und möglichen Elemente einer Analysenmethode zusammenfasst, bei deren Be-

achtung und Anwendung in spurenanalytisch erfahrenen Laboratorien und regelmäßiger 

Durchführung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –kontrolle für die Durchführung 

der AbfKlärV ausreichend sichere Ergebnisse erhalten werden. 



 

II. Kurzbeschreibung 

Die gefriergetrocknete Klärschlammprobe wird mit 13C-markierten PFC-Standards versetzt 

und mit Methanol bzw. Acetonitril extrahiert. Die zugesetzten Standards und die in der Probe 

gegebenenfalls enthaltenen PFC werden durch Flüssigchromatographie aufgetrennt und an-

schließend massenspektrometrisch (LC-MS/MS) bestimmt. Um Matrixeffekte auszuschließen, 

sollte das Rohextrakt zusätzlich vor der chromatographischen Auftrennung mittels Festpha-

senextraktion gereinigt werden (clean up). 

 

III. Geräte und Chemikalien 

Alle mit der Probe und ihren Lösungen/Extrakten in Berührung kommenden Geräte müssen 

im Rahmen der Nachweisgrenze des Verfahrens frei von Fluorpolymeren und -elastomeren 

sein (Problem PTFE-Dichtungen!). Alle Chemikalien müssen einen Reinheitsgrad aufweisen, 

der die massenspektrometrische Bestimmung von PFC im Rahmen der Nachweisgrenze des 

Verfahrens gestattet. Dies ist durch regelmäßige Blindwertuntersuchungen zu prüfen und zu 

gewährleisten. 

III.1 Übliche Laborgeräte, die den Ansprüchen nach Absatz III genügen (z.B. 

Polypropylengefäße) 

III.2 Hochleistungsflüssigchromatograph  

(HPLC oder auch UPLC, um neuesten Entwicklungstrends Rechnung zu tragen) 

Passende Chromatographiesäulen (lediglich eine Auswahl zur Erleichterung, keine Verpflich-

tung): 

Betasil C18:  Thermo Hypersil-Keystone 

ACE 3 C18:  Advanced Chromatography Technologies 

H-RP:   Machery & Nagel 

III.3 Tandem-Massenspektrometer mit Auswerteeinheit 

Anmerkung: Mit einigen Einschränkungen können auch LC-MS-Systeme eingesetzt werden. 

III.4 Passende Copolymer-Sorbentien für die Festphasenextraktion (SPE) 

 Oasis®WAX (Waters) 

 Oasis®HLB (Waters) 

 SepPak®C18 (Waters) 

III.5 Interne Standards 

Lösungen der internen Standards sind kommerziell erhältlich und sollten bis auf die geforder-

ten Konzentrationen (1 ng/µl) mit Methanol verdünnt werden. 
13C4-PFOA, 13C4-PFOS, etc. 



Da die Reinheit mancher kommerzieller Standards nicht den Anforderungen entspricht bzw. 

schwankt, ist diese vom Labor vor der Anwendung neuer Chargen der Standards und Rea-

genzien zu bestimmen. Es dürfen nur Referenzsubstanzen bzw. Lösungen verwendet wer-

den, die die unverzweigten Isomere mit einem Gehalt von mindestens 95 % enthalten. 

 

Anmerkung: Die Referenzsubstanzen werden in Lösungen in Form der freien Säure oder als 

Salz im Handel angeboten. 

III.6 Kalibriersubstanzen 

Die Quantifizierung der Zielanalyten erfolgt auf Basis interner Standards, die vor der Proben-

aufbereitung (nach Gefriertrocknung) zugesetzt werden.   

Standard- und Kalibrierlösungen sind bei einer Temperatur von 4±2 °C aufzubewahren und 

vor Anwendung auf Raumtemperatur zu bringen. 

 

IV. Probenvorbereitung und Extraktion 

Der homogenisierten, dann gefriergetrockneten und anschließend gemahlenen Probe werden 

die internen Standards zugegeben. Danach erfolgt die sequentielle Mehrfachextraktion mit 

Methanol (10 g Proben werden 3 mal mit jeweils 20 ml 30 min bei Raumtemperatur auf einer 

Schüttelmaschine geschüttelt). Vergleichbare Ausbeuten erhält man auch bei Extraktion mit-

tels Ultraschallbad. Alternativ kann auch mit Acetonitril/Wasser (1:1) extrahiert werden (Mit 

purem Acetonitril wurden häufig Minderbefunde erhalten). 

Eventuell aus dem Rohextrakt ausfallender Niederschlag ist vorsichtig zu dekantieren. Um 

Störeffekte auszuschließen empfiehlt sich ein Clean-Up-Schritt entsprechend der SPE-

Extraktion bei der Wasseranalytik. Dafür wird der Rohextrakt auf 6 ml aufkonzentriert, mit 

Wasser auf 60 ml verdünnt und auf eine konditionierte SPE-Säule gegeben. Diese Säule wird 

getrocknet, anschließend mit Methanol eluiert und das Eluat auf 0,3 ml aufkonzentriert. Sie 

Messlösung sollte danach klar sein. 

 

V. Flüssigchromatographisch/massenspektometrische Analyse (LC-MS/MS) 

Die Identifizierung und Quantifizierung von PFOA und PFOS erfolgt nach einer Optimierung 

des jeweiligen Systems nach Herstellervorgaben.  

 

VI. Qualitätssicherung und –kontrolle 

a)  Die Höhe bzw. Reproduzierbarkeit der Wiederfindungsraten (WFR) der 13C-markierten 

PFC-Standards sind regelmäßig zu kontrollieren. Mindestens aber bei Verwendung 

neuer Chargen. 



b)  Die Standard- und Referenzproben sind den gleichen Prozeduren zu unterziehen wie 

die Realproben. 

c)   Die Leistungsfähigkeit des Meßsystems (LC-MS/MS) ist regelmäßig zu kontrollieren 

 und zu kalibrieren. 

d)   Vor jeder Messung verschiedener Probenchargen (max. 10 Proben) ist eine Blind

 wertmessung durchzuführen und aufzuzeichnen. 

 

VII. Angaben der Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden als arithmetischer Mittelwert aus zwei separaten Bestimmungen ge-

bildet. Dabei werden die Massenkonzentrationen für PFOA und PFOS in mg/kg TM angege-

ben. Verzweigte Isomere können angegeben werden, sofern sie auch als solche identifiziert 

wurden. 

 

Wichtige Literatur zur Methodik: 

1.  ISO 25101 (2009) 

 Water quality – Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooc

 tanoate (PFOA) – Method for unfiltered samples using solid phase extraction and  

 liquid chromatography/mass spectrometry 

2.  UBA Texte 41/07 

 Entwicklung und Validierung einer Methode zur Bestimmung von polyfluorierten or

 ganischen Substanzen in Meerwasser, Sedimenten und Biota; Untersuchungen zum 

 Vorkommen dieser Schadstoffe in der Nord- und Ostsee 

 

3.  LANUV NRW Länderübergreifender Ringversuch LÜRV-S01 

 Perfluorierte Tenside in Wasser und Schlamm 

4.   Elsevier Arsenault et.al., Some issues relating to the use of perfluorooctanesulfonate 

 (PFOS) samples as reference standards, Chemosphere, 70 (2008) 616-625 

 

1.3.3  Bestimmung basisch wirksamer Stoffe  

Die im Folgenden erläuterte Methode ist anwendbar bei Klärschlämmen, die Calcium und 

Magnesium in basisch wirksamer Form (z.B. als Oxid, Hydroxid und Carbonat) enthalten. Das 

Prinzip der Methode besteht darin, dass die entsprechende Substanz mit Säure in Lösung 

gebracht und der Säureüberschuss zurücktitriert wird. Die basisch wirksamen Stoffe werden 

als Prozent CaO angegeben. 



Von der nach DIN EN 128805 bei 105 °C getrockneten und nach DIN ISO 11464 zerkleiner-

ten und homogenisierten Probe werden auf einer Analysenwaage 2 g auf 1 mg genau abge-

wogen, in einen 200 ml Messkolben überführt und mit 100 ml Salzsäure (c(HCl) = 0,5 mol/l) 

versetzt. Der Messkolben wird bis zur Beendigung der Hauptreaktion in der Kälte stehen ge-

lassen. Darauf wird vorsichtig erhitzt und fünf Minuten im Sieden gehalten, so dass keine 

Verluste an Salzsäure auftreten. Nach Beendigung des Lösens wird abgekühlt, bis zur Marke 

mit Wasser aufgefüllt, geschüttelt und filtriert. 

Entsprechend der Methode von FOERSTER werden 100 ml (A) des salzsauren Filtrats in ei-

nen 200 ml Messkolben pipettiert und unter Zusatz von Phenolphthaleinlösung 

(w(Phenolphthalein) = 1 % in Ethanol (w = 96 %)) mit Natronlauge (c(NaOH) = 0,25 mol/l) 

titriert. Die noch schwach saure Flüssigkeit wird zur Entfernung des Kohlendioxids aufge-

kocht und die Titration bis zum Auftreten einer Trübung fortgesetzt (verbrauchte Laugen-

mengen = x ml). Danach wird abgekühlt, mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, geschüttelt 

und filtriert. In 100 ml Filtrat = 0,25 g Substanz wird die Titration zu Ende geführt (ver-

brauchte Laugenmenge = y ml). 

 

Der Gehalt an basisch wirksamen Stoffen wbas in % CaO wird nach folgender Formel berech-

net: 

wbas = (A – 0,5 B) * C = (50 – x/2 – y) * 1,402 

    B = x + 2 y 

- A: Vorlage an Salzsäure-Lösung in ml (Faktor 1,00) 

- B: Verbrauch an Natronlauge-Lösung in ml (Faktor 1,00) 

- x: Verbrauch an Natronlauge-Lösung bis zum Auftreten einer Trübung in ml 

- y: Verbrauch an Natronlauge-Maßlösung nach erfolgter Filtration in ml 

- C: Umrechnungsfaktoren 

o C1 = 1,402 für CaO 

o C2 = 2,502 für CaCO3 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
5 Bezugsquelle siehe Nr. 5 



1.3.4  Untersuchungsmethoden zur hygienischen Beschaffenheit des Klär-

schlamms 

 

Die vorgeschriebenen Untersuchungen dieses Parameters sind nach DIN 38414-13: Nach-

weis von Salmonellen in entseuchten Klärschlämmen (März 1992) durchzuführen; DEV S13) 

Steriles Arbeiten beachten. 

 

 

2. Boden 

 

2.1 Bestimmung der Schadstoffe und des pH-Wertes 

Die Bodenuntersuchungen gemäß § 3 Absatz 3 sind nach Anhang 1 der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) wie folgt durchzuführen: 

 

2.1.1 Probenahme 

Für die Probenahme ist der Zeitraum nach der Ernte bis zur nächsten Klärschlammaufbrin-

gung zu wählen. Die Probenahme ist nach Nr. 2 mit Ausnahme der Nummern 2.1.1, 2.1.3, 

2.2, 2.3 und 2.4.2 des Anhangs 1 der BBodSchV durchzuführen. 

Nr. 2.1 des Anhangs 1 der BBodSchV gilt mit der Maßgabe, dass die Beprobungstiefe gem. 

Tabelle 1, Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze, abhängig vom landwirtschaftlichen und gärt-

nerischen Bearbeitungshorizont des Bodens 0 - 30 cm beträgt. 

 

2.1.2 Probevorbereitung und Untersuchung 

Die Probevorbereitung und Untersuchung sind nach Nr. 3.1 des Anhangs 1 der BBodSchV 

durchzuführen. 

Für die Extraktion gem. Nr. 3.1.2 des Anhangs 1 der BBodSchV sind die Abschnitte „Königs-

wasserextrakt“ bzw. „Extraktion organischer Schadstoffe“ anzuwenden. 

Nr. 3.1.3 des Anhangs 1 der BBodSchV gilt für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, 

Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink; der Abschnitt „Eluate und Sickerwasser“ findet keine 

Anwendung. 

 

2.2 Bestimmung der Pflanzennährstoffe 

Die Bodenuntersuchungen sind mit den in der landwirtschaftlichen Düngeberatung üblichen 

wissenschaftlich anerkannten Methoden6) durchzuführen. 

 



 

 

 

2.3 Sonstige Regelungen 

Die Nummern 4 (Qualitätssicherung), 5 (Abkürzungsverzeichnis) und 6 (Normen, Technische 

Regeln und sonstige Methoden, Bezugsquellen) des Anhangs 1 der BBodSchV gelten sinn-

gemäß. 

 

3. Überschreitung der Grenzwerte 

Die Überschreitung eines Wertes der nach § 3 Absatz 2 und nach § 4 Absatz 5 zulässigen 

Gehalte ist grundsätzlich nachgewiesen, wenn die ermittelten Gehalte 

– des jeweiligen Schwermetalls um mehr als 5 %, 

– von halogenorganischen Verbindungen (AOX) um mehr 10 %, 

– des jeweiligen PCB-Kongeneren um mehr als 25 %, 

– an TCDD-Toxizitätsäquivalenten um mehr als 25 %, 

– an Benzo(a)pyren (B(a)P) um mehr als 25 % und 

– an Perfluoroktansäure (PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) als Summe um 

mehr als 25 % 

über den entsprechenden Grenzwerten liegen. 

 

4. Qualitätssicherung und -kontrolle 

Nr. 4 des Anhangs 1 der BBodSchV in der jeweils geltenden Fassung gilt sinngemäß. 

 

5. Bekanntmachungen sachverständiger Stellen 

Die in den Abschnitten 1 und 2 genannten Bekanntmachungen sachverständiger Stellen sind 

beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. Es sind erschie-

nen: 

 

– die DIN-Normen im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, 

– das Handbuch der Landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsmethodik 

(Methodenbuch), Band 1: Die Untersuchung von Böden, im VDLUFA-Verlag in 

Darmstadt.“ 

– die Richtlinie LAGA PN 98 als Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) 32, Erich Schmidt Verlag, Berlin.  

                                                                                                                         
6) Siehe z.B. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und For-

schungsanstalten (s. Nr. 5) 



Anhang 4 

(zu § 10 Absatz 1) 

 

Abschnitt 1 
 
 

Lieferschein 
gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 AbfKlärV 

Dieser Lieferschein ist im Original vom Klärschlammerzeuger (§ 10 Absatz 1 Satz 1) vollständig 
ausgefüllt zu erstellen und weiterzuleiten. Das Original und die Mehrausfertigungen sind 10 Jahre 
lang aufzubewahren (§ 10 Absatz 4).  
(Hinweis: Im Falle der Herstellung eines Klärschlammgemisches oder Klärschlammkompostes ist der Lieferschein 
gemäß Abschnitt 2 zu verwenden) 

1. Lieferschein 
Lieferschein-Nummer:                                Lieferschein-Datum: 

2. Klärschlammerzeuger  
Name,  Anschrift, Standort der Abwasserbehandlungsanlage (auch von Klärschlammerzeugern im Fall des § 17 
Absatz 1 Nr. 5)   

3. Klärschlammnutzer  
Name und Anschrift 

4. Bodenbezogene Angaben 
4.1 Derzeitige Bodennutzung: 
4.2  Bodenart der Aufbringungsfläche (§ 3 Absatz 2 Satz 1):  

Bodenart Ton Lehm Sand Überwiegende Bodenart 1)

      
 1) festgelegt von der zuständigen Behörde (§ 3 Absatz 4 Satz 4)  

4.3  Untersuchungsstelle Bodenproben (Name und Anschrift): 
4.4 Datum der Untersuchung:                      Analyse-Nummer: 
4.5 Ergebnisse der Bodenuntersuchung (§ 3 Absatz 2) 
 Der Boden enthält [im Mittel]:  

Nährstoffe    (mg/100 g TM) Schadstoffe     (mg/kg TM) 
Phosphat    (P2O5)  Blei  Nickel  
Kaliumoxid  (K2O)  Cadmium  Quecksilber  
Magnesium (Mg)  Chrom  Zink  

Kupfer    
 Die Bodenuntersuchung hat  

 keine Überschreitung der zulässigen Gehalte an Schwermetallen ergeben. 
 eine teilweise Überschreitung der zulässigen Gehalte an Schwermetallen ergeben. 
 

5. Klärschlammbezogene Angaben:   
5.1  Untersuchungsstelle (Name und Anschrift): 
5.2   Datum der Untersuchung:                         Analyse-Nummer: 
 
 
 
 
 

pH-Wert  
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5.3  Ergebnisse der Klärschlammuntersuchungen (§ 4 Absatz 2 bis 4): 

pH-Wert  Eisen (mg/kg TM)  
  

Nährstoffe a) Nährstoffgehalte  
(% in der FM) 

b) Nährstoffgehalte  
(% in der TM) 

Organische Substanz   
Gesamtstickstoff (N)   
Ammoniumstickstoff (NH4-N)   
Phosphat (P2O5)   
Kaliumoxid (K2O)   
Calciumoxid (CaO)   
Magnesiumoxid (MgO)   
 

Schadstoffe mg/kg TM 
Blei  AOX  
Cadmium  B(a)P  
Chrom  

PCB1) Nr. 
  28:  138:  

Kupfer  52:  153:  
Nickel  101:  180:  
Quecksilber  PCDD, PCDF2)  ng TE/kg TM
Zink  PFT (Summe PFOA 

und PFOS) 
 

  

Die Klärschlammuntersuchung hat 
 keine Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 
 eine teilweise Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 

 

Ergebnisse zusätzlich untersuchter Parameter (§ 4 Absatz 4) mg/kg TM 
  
  

5.4 Hygienische Beschaffenheit des Klärschlamms (§ 5 Absatz 2) 
 Der Klärschlamm  

 wurde einer hygienisierenden Behandlung durch Anwendung des folgenden Verfah-
rens gemäß Anhang 2 unterzogen (Nachweis beifügen). 

 enthält keine Salmonellen (salmonella spp) in 50 g Nasssubstanz (Nachweis beifügen). 
 wurde aufgrund einer erfolgreich durchgeführten regelmäßigen Qualitätssicherung 

keiner hygienisierenden Behandlung unterzogen (§ 17 Absatz 1 Nummer 4). 
5.5 Menge des für die Aufbringung vorgesehenen unvermischten Klärschlamms: ___ m3.  

6. Regelmäßige Qualitätssicherung (falls durchgeführt) 
Der Klärschlamm erfüllt die Anforderungen an eine regelmäßige Qualitätssicherung gemäß 
§ 12 bis 17 AbfKlärV. 
(Nachweis über die kontinuierliche Qualitätssicherung beifügen) 

 

 

 

 

                                            
1) Systematische Nummerierung der PCB-Komponenten nach den Regeln der Internationalen Union für 

Reine und Angewandte Chemie (IUPAC) 
2) Gemäß Berechnungsvorschrift im Anhang 3 
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Es wird versichert, dass der Klärschlamm aus unserer Abwasserbehandlungsanlage 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Name und Ort der Abwasserbehandlungsanlage) 

gemäß den vorstehenden Angaben nach Maßgabe der Klärschlammverordnung in der geltenden 
Fassung  und der ergänzenden Vorgaben der zuständigen obersten Landesbehörde in der Land-
wirtschaft verwertet werden kann. 

  
(Datum und Unterschrift des Klärschlammerzeugers) 

 

 

Voranzeige (§ 10 Absatz 2 Satz 1) 

Name und Anschrift des Klärschlammerzeugers: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wir werden am  ……………………………  20……        m3 Klärschlamm mit einem Trockensubstanzge-
halt von  __ %, das entspricht einer Menge von __  t Trockenmasse, auf die Bodenfläche in der 
Gemarkung ______________________________, Flur ___, Flurstück-Nr. _____ (oder anderer 
Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: _________________), Größe:  ___  Hektar, 

 abgeben. 
 aufbringen. 
 durch ……………………………………………………………………………………………………………..   

(Name und Anschrift des beauftragten Dritten) 
 überbringen/aufbringen lassen. 

............... 20..                                                           …………………………………………………. 
(Datum)        (Unterschrift des Klärschlammerzeugers 

 

 

Bestätigung der Klärschlammabgabe (§ 10 Abs. 3 Satz 1) 

Wir haben heute     m3 Klärschlamm mit einem Trockensubstanzgehalt von     % (das ent-
spricht __ t Trockenmasse) gemäß den vorstehenden Angaben abgegeben an den 

 Klärschlammnutzer   ……………………………………………………………………….............................. 
                                              (Name und Anschrift) 
für eine Aufbringung auf die Bodenfläche in der Gemarkung _______________________, 
Flur ___, Flurstück-Nr. ___ (oder anderer Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: 
_______________________), Größe:  ___  Hektar. 

 Gemisch-/Komposthersteller ………………………………………………………………………...................
       (Name und Anschrift) 

Name und Anschrift des Beförderers: …………………………………………………………………………………… .   
 
............... 20..                     ……………………………………………………. 
(Datum)     (Unterschrift des Klärschlammerzeugers) 
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Bestätigung der Klärschlammanlieferung (§ 10 Abs. 3 Satz 4) 

Ich habe heute von  ………………………………………………………………………………………………………  
 (Name und Anschrift des Klärschlammerzeugers) 

 ….. m3 Klärschlamm mit einem Trockensubstanzgehalt von ….. % (das entspricht ….. t Trocken-
masse) gemäß den vorgenannten Angaben für die Aufbringung auf die Bodenfläche in der Ge-
markung ___________________________, Flur _____, Flurstück-Nr. _____ (oder anderer Flä-
chennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: _____________________), Größe:  ___  Hektar, 
erhalten. 

 
............... 20..        …………………………………………………………………………………………………… .   
(Datum)    (Name und Unterschrift des Klärschlammnutzers) 

 

 

 

Bestätigung der Klärschlammanlieferung (§ 10 Abs. 3 Satz 2) 

Ich habe heute von  ………………………………………………………………………………………………………  
 (Name und Anschrift des Klärschlammerzeugers) 

 ….. m3 Klärschlamm mit einem Trockensubstanzgehalt von ….. % (das entspricht ….. t Trocken-
masse) gemäß den vorgenannten Angaben für die Herstellung eines Klärschlammgemischs / Klär-
schlammkompostes erhalten. 

 
............... 20..        …………………………………………………………………………………………………… .   
(Datum)    (Name und Unterschrift des Gemisch-/Kompostherstellers) 

 

 

 

Bestätigung der Aufbringung des Klärschlamms (§ 10 Abs. 3 Satz 4) 

Ich habe heute den mir durch ……………………………………………………………………………………………… 
  Name und Anschrift des Beförderers) 

am ………………… übergebenen Klärschlamm in einer Menge von  …… m3 Klärschlamm mit einem 
Trockensubstanzgehalt von ….. % (das entspricht ….. t Trockenmasse) gemäß den vorstehenden 
Lieferscheinangaben auf die Bodenfläche Gemarkung __________, Flur ___, Flurstück-Nr. _____ 
(oder anderer Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: __________), Größe:  ___  
Hektar,  

 aufgebracht. 
 durch ………………………………………………………………………………………………. aufbringen 

 lassen.   (Name und Anschrift des beauftragten Dritten) 
 
Die gemäß § 8 Absatz 1 zulässige Aufbringungsmenge wird nicht überschritten. 

............... 20..                      …………………………………………………………….  
(Datum) (Unterschrift des Klärschlammnutzers) 
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Abschnitt 2 

Lieferschein 

des Gemisch- / Kompostherstellers gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 AbfKlärV 

Dieser Lieferschein ist im Original vom Gemisch- oder Komposthersteller vollständig ausgefüllt zu 
erstellen und weiterzuleiten. Dem Lieferschein sind als Anlage  

• die Lieferscheine der für die Gemischherstellung und Kompostherstellung eingesetzten 
Klärschlämme (§ 10 Absatz 1 Satz 3) sowie  

• die Liste der zur Gemisch- oder Kompostherstellung verwendeten Materialien (§ 4 Absatz 6 
Satz 3 – Nummer 7 dieses Lieferscheins) 

beizufügen.  
Das Original und die Mehrausfertigungen sind 10 Jahre lang aufzubewahren (§ 10 Abs. 4). 
 
 

1. Lieferschein 
Lieferschein-Nummer:                                Lieferschein-Datum: 

2. Gemisch- oder Komposthersteller  
Name, Anschrift und Standort der Betriebsstätte) 

3. Erzeuger der zur Gemisch- / Kompostherstellung eingesetzten Klärschlämme   
Name und Anschrift (auch von Klärschlammerzeugern im Fall des § 17 Absatz 1 Nr. 5)   

4. Klärschlammnutzer 
Name und Anschrift 

5. Bodenbezogene Angaben (vom Lieferschein gemäß Abschnitt 1 übernehmen) 
5.1 Derzeitige Bodennutzung: 
5.2  Bodenart der Aufbringungsfläche (§ 3 Abs. 2 Satz 1):  

Bodenart Ton Lehm Sand Überwiegende Bodenart 1)

      
 1) festgelegt von der zuständigen Behörde (§ 3 Absatz 4 Satz 4)  

5.3  Untersuchungsstelle Bodenproben (Name und Anschrift): 
5.4 Datum der Untersuchung:                      Analyse-Nummer: 
5.5 Ergebnisse der Bodenuntersuchung (§ 3 Absatz 2) 
 Der Boden enthält [im Mittel]: 
  

Nährstoffe    (mg/100 g TM) Schadstoffe     (mg/kg TM) 
Phosphat    (P2O5)  Blei  Nickel  
Kaliumoxid  (K2O)  Cadmium  Quecksilber  
Magnesium (Mg)  Chrom  Zink  

Kupfer    

 Die Bodenuntersuchung hat  
 keine Überschreitung der zulässigen Gehalte an Schwermetallen ergeben. 
 eine teilweise Überschreitung der zulässigen Gehalte an Schwermetallen ergeben. 
 

6. Klärschlammbezogene Angaben:   
Durchschnittlicher Nährstoff- und Schadstoffgehalt sowie pH-Wert der gesamten für eine 
Gemisch- oder Kompostherstellung eingesetzten Klärschlammcharge auf der Grundlage 
der als Anlage beigefügten Lieferscheine gemäß Abschnitt 1 (Angabe als gewogenes Mit-
tel/-Wert): 

 

pH-Wert  
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pH-Wert  Eisen (mg/kg TM)  
  

Nährstoffe a) Nährstoffgehalte  
(% in der FM) 

b) Nährstoffgehalte  
(% in der TM) 

Organische Substanz   
Gesamtstickstoff (N)   
Ammoniumstickstoff (NH4-N)   
Phosphat (P2O5)   
Kaliumoxid (K2O)   
Calciumoxid (CaO)   
Magnesiumoxid (MgO)   
 

Schadstoffe mg/kg TM 
Blei  AOX  
Cadmium  B(a)P  
Chrom  

PCB3) Nr. 
  28:  138:  

Kupfer  52:  153:  
Nickel  101:  180:  
Quecksilber  PCDD, PCDF4)  ng TE/kg TM
Zink  PFT (Summe PFOA 

und PFOS) 
 

  
 

7. Verwendete Materialien zur Gemisch- oder Kompostherstellung  
7.1 Zur Gemisch-/Kompostherstellung verwendete unvermischte Klärschlammmenge: ___ m3.  
7.2 Liste der geeigneten Stoffe mit Angaben zur Bezugsquelle, -zeit und –menge, Art und  

Anfallstelle in unvermischter Form (§ 4 Absatz 6 Satz 3): 
7.3 Untersuchung der geeigneten Stoffe gemäß Nummer 7.2 (sofern Anhaltspunkte für 
  eine Überschreitung der Grenzwerte gemäß § 4 Absatz 6 Satz 4 bestehen):  
 Die Untersuchung der Stoffe hat  

 keine Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 
 eine teilweise Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 

 

8. Gemisch-/Kompostbezogene Angaben: 
8.1  Untersuchungsstelle (Name und Anschrift): 
8.2   Datum der Untersuchung:                         Analyse-Nummer: 
8.3 Ergebnisse der Gemisch- oder Kompostuntersuchungen (§ 4 Absatz 6 Satz 2): 

pH-Wert  Eisen (mg/kg TM)  
  

Nährstoffe a) Nährstoffgehalte  
(% in der FM) 

b) Nährstoffgehalte  
(% in der TM) 

Organische Substanz   
Gesamtstickstoff (N)   
Ammoniumstickstoff (NH4-N)   
Phosphat (P2O5)   
Kaliumoxid (K2O)   
Calciumoxid (CaO)   
Magnesiumoxid (MgO)   

                                            
3) Systematische Nummerierung der PCB-Komponenten nach den Regeln der Internationalen Union für 

Reine und Angewandte Chemie (IUPAC) 
4) Gemäß Berechnungsvorschrift im Anhang 3 
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Schadstoffe mg/kg TM 
Blei  AOX  
Cadmium  B(a)P  
Chrom  

PCB5) Nr. 
  28:  138:  

Kupfer  52:  153:  
Nickel  101:  180:  
Quecksilber  PCDD, PCDF6)  ng TE/kg TM
Zink  PFT (Summe PFOA 

und PFOS) 
 

  

Die Gemisch-/Kompostuntersuchung hat 
 keine Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 
 eine (teilweise) Überschreitung der zulässigen Schadstoffgehalte ergeben. 

 

Zusätzliche Parameter (§ 4 Absatz 4) mg/kg TM 
  
  

8.4 Seuchenhygienische Beschaffenheit des Klärschlammgemisches/-kompostes 
 Das Klärschlammgemisch / Der Klärschlammkompost 

 enthält keine Salmonellen (Salmonella spp) in 50 g Nasssubstanz (§ 5 Absatz 2)  
(Nachweis beifügen). 

 wurde erfolgreich einer weitergehenden Behandlung durch Anwendung eines der in 
Anhang 2 genannten Verfahren unterzogen  (§ 5 Absatz 2)  
(Bezeichnung des durchgeführten Verfahrens; Nachweis beifügen). 

 wurde aufgrund erfolgreich durchgeführter qualitätssichernder Maßnahmen keiner 
hygienisierenden Behandlung unterzogen (§ 17 Absatz 1 Nr. 4). 

8.5 Menge des für die Aufbringung vorgesehenen Klärschlammgemischs 
/Klärschlammkompostes: ___ m3.  

9. Regelmäßige Qualitätssicherung (falls durchgeführt) 
Das Klärschlammgemisch / Der Klärschlammkompost erfüllt die Anforderungen an eine re-
gelmäßige Qualitätssicherung gemäß § 12 bis 17 AbfKlärV. 
(Nachweis über die kontinuierliche Qualitätssicherung beifügen) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es wird versichert, dass  
 das hergestellte Klärschlammgemisch 
 der hergestellte Klärschlammkompost 
 

aus unserer Betriebsanlage …………………………………………………………………………………………………… 
(Name und Ort der Betriebsanlage) 

gemäß den vorstehenden Angaben nach Maßgabe der Klärschlammverordnung in der geltenden 
Fassung und evtl. bestehender ergänzender Vorgaben der zuständigen obersten Landesbehörde 
in der Landwirtschaft verwertet werden kann. 
 
............... 20..                                           …………………………………………………………… 
(Datum) (Unterschrift des Gemischherstellers / Kompostherstellers) 

                                            
5) Systematische Nummerierung der PCB-Komponenten nach den Regeln der Internationalen Union für 

Reine und Angewandte Chemie (IUPAC) 
 
6) Gemäß Berechnungsvorschrift im Anhang 3 
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Voranzeige (§ 10 Absatz 2 Satz 3) 
 

Name und Anschrift des Gemischherstellers / Kompostherstellers: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wir werden am  ……………………………  20……         m3 Klärschlammge-
misch / Klärschlammkompost mit einem Trockensubstanzgehalt von ….. % (das entspricht einer 
Menge von ….. t Trockenmasse) auf die Bodenfläche in der Gemarkung 
______________________________, Flur ___, Flurstück-Nr. _____ (oder anderer Flächennach-
weis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4 _______________________), Größe:  ___  Hektar, 

 abgeben. 
 aufbringen. 
 durch ……………………………………………………………………………………………………………..   

(Name und Anschrift des beauftragten Dritten) 
 überbringen/aufbringen lassen. 
............... 20..                                               …………………………………………………………… 
(Datum) (Unterschrift des Gemischherstellers / Kompostherstellers) 
 

 

Bestätigung der Klärschlammgemisch-/Klärschlammkompostabgabe  

(§ 10 Absatz 3 Satz 2) 

Wir haben heute ….. m3 Klärschlammgemisch / Klärschlammkompost mit einem Trockensubstanz-
gehalt von ….. % (das entspricht ….. t Trockenmasse) gemäß den vorstehenden Angaben für eine 
Aufbringung auf die Bodenfläche des Klärschlammnutzers in der Gemarkung ________________, 
Flur ___, Flurstück-Nr. _____ (oder anderer Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: 
_______________________), Größe:  ___  Hektar, an den Klärschlammnutzer abgegeben: 
………………………………………………………………………………………………………………………… .   

(Name und Anschrift des Klärschlammbeförderers) 

………………………………………………………………………………………………………………………… .   
(Name und Anschrift des Klärschlammnutzers) 

............... 20..                        …………………………………………………………. . 
(Datum)   (Unterschrift des Gemischherstellers / Kompostherstellers) 

 
 

Bestätigung der Klärschlammgemisch-/Klärschlammkompostanlieferung  

(§ 10 Abs. 3 Satz 4) 

Ich habe heute von  ………………………………………………………………………………………………………  
 (Name und Anschrift des Gemischherstellers / Kompostherstellers) 

 ….. m3 Klärschlammgemisch / Klärschlammkompost mit einem Trockensubstanzgehalt von ….. % 
(das entspricht ….. t Trockenmasse) gemäß den vorgenannten Angaben für die Aufbringung auf 
die Bodenfläche in der Gemarkung ___________________________, Flur _____, Flurstück-Nr. 
_____ (oder anderer Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4: 
_____________________), Größe:  ___  Hektar, erhalten. 

 
............... 20..        …………………………………………………………………………………………………… .   
(Datum)    (Name und Unterschrift des Klärschlammnutzers) 
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Bestätigung der Aufbringung des Klärschlammgemischs/Klärschlammkompostes  

(§ 10 Absatz 3 Satz 4) 

Ich habe heute das/den mir durch (Name und Anschrift des Beförderers) ………………………………………. 
…………………………………………………  am ...................... übergebene(n) Klärschlammge-
misch/Klärschlammkompost in einer Menge von  …… m3 Klärschlamm mit einem Trockensub-
stanzgehalt von ….. % (das entspricht ….. t Trockenmasse) gemäß den vorstehenden Liefer-
scheinangaben auf die Bodenfläche Gemarkung __________, Flur ___, Flurstück-Nr. _____ (oder 
anderer Flächennachweis gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 4 __________), Größe:  ___  Hektar,  

 aufgebracht. 
 durch ………………………………………………………………………………………………. aufbringen lassen. 

(Name und Anschrift des beauftragten Dritten) 
Die nach § 8 zulässige Aufbringungsmenge wird nicht überschritten. 
 

............... 20..                      ……………………………………………………………  
(Datum) (Unterschrift des Klärschlammnutzers) 



  . . .  

 

Begründung 
 

 

 

Die zuletzt im Jahr 1992 geänderte Klärschlammverordnung (AbfKlärV) regelt die umweltver-

trägliche Verwertung von Klärschlämmen als Düngemittel auf landwirtschaftlich genutzten 

Böden und setzt damit die ‚Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Um-

welt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 

(86/278/EWG)’  in nationales Recht um. Hauptziel der Verordnung ist es, die mit einer Klär-

schlammaufbringung verbundenen Schadstoffeinträge in den Boden sowie die seuchenhygie-

nischen Risiken zu begrenzen. 

Mit Blick auf die gestiegenen Anforderungen an den Boden-, Gewässer- und Ressourcenschutz 

sowie die Sicherung der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel ist eine Novellierung der Klär-

schlammverordnung aus dem Jahr 1992 erforderlich. Schwerpunkt ist dabei die Ausdehnung 

des Geltungsbereichs der Verordnung auch auf Maßnahmen des Landschaftsbaues, die stärke-

re Berücksichtigung organischer Schadstoffe und die Festlegung von Anforderungen an die 

seuchenhygienische Unbedenklichkeit des Klärschlamms und  Träger an einer regelmäßigen 

freiwillige Qualitätssicherung. Die ursprünglich von der Bundesregierung verfolgte Absicht, bei 

der Neufassung der Klärschlammverordnung gleichzeitig auch die Vorgaben einer novellierten 

EG-Klärschlammrichtlinie umzusetzen, wurde aufgegeben, nachdem seitens der EU-

Kommission die begonnenen Arbeiten zur Novelle der Richtlinie mehrfach unterbrochen wur-

den. 

Zur Aktualisierung der Anforderungen an die landwirtschaftliche bodenbezogene Klärschlamm-

verwertung hat das Bundesumweltministerium (BMU) auf der Grundlage insbesondere von 

Forschungsergebnissen, einer Fachtagung, diverser Expertengespräche und zahlreicher schrift-

licher Stellungnahmen im November 2007 ein Arbeitspapier als Grundlage für die Neufassung 

der AbfKlärV vorgelegt und mit Bundesbehörden, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, 

Wissenschaft und Fachverbänden erörtert. Die Ergebnisse dieser Diskussion und die zahlrei-

chen Stellungnahmen sind in die Erarbeitung des Entwurfs einer novellierten AbfKlärV einge-

flossen.  

 

Wesentlicher Inhalt der neugefassten Verordnung 

Die neugefasste AbfKlärV beinhaltet im Vergleich zu der bisher geltenden Fassung folgende 

wesentlichen Änderungen: 
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  . . .  
Feldfunktion geändert

• Der Anwendungsbereich der bisher geltenden AbfKlärV wird auch auf den Klärschlamm-

einsatz auf Böden bei Maßnahmen des Landschaftsbaus erweitert. 

• Die bisher geltenden Grenzwerte für die höchstzulässigen Schwermetallgehalte und die 

Gehalte an organischen Schadstoffen in Klärschlämmen werden zur weiteren Verringerung 

der Schadstoffeinträge in Böden sowie mit Blick auf die schon erreichten Klärschlammqua-

litäten nochmals deutlich abgesenkt. Zudem werden in der Novelle Grenzwerte für die Pa-

rameter Benz(a)pyren (B(a)P) und Perfluorierte Tenside (Perfluoroktansäure [PFOA] und 

Perfluoroktansulfonsäure [PFOS]) festgeschrieben.  

• Zur Gewährleistung der seuchenhygienischen Unbedenklichkeit des für eine Verwertung 

vorgesehenen Klärschlamms gibt die neugefasste Klärschlammverordnung neben den be-

reits bestehenden Anwendungsbeschränkungen grundsätzlich vor, dass im Klärschlamm 

keine Salmonellen enthalten sein dürfen und der Klärschlamm einer weitergehenden seu-

chenhygienischen Behandlung zu unterziehen ist. Die geeigneten Behandlungsverfahren 

sind in dem neu in die Verordnung aufgenommenen Anhang 2 „Verfahren für eine weiter-

gehende Klärschlammbehandlung zum Zwecke der Reduzierung von Schadorganismen“ 

benannt. Eine weitergehende Behandlung des Klärschlamms ist nicht erforderlich, sofern 

Klärschlämme unter der Regie einer regelmäßigen Qualitätssicherung verwertet werden 

und durch Gutachter bestätigt wird, dass hierbei keine seuchenhygienischen Risiken zu 

erwarten sind.  

• Die Anforderungen an die höchstzulässigen Schwermetallgehalte in Böden, auf denen eine 

Klärschlammaufbringung zu Düngezwecken erfolgen soll, werden mit den Vorgaben der 

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und der Bioabfallverordnung 

(BioAbfV) harmonisiert. Die neuen Grenzwerte beziehen sich damit erstmalig auf die Bo-

denarten Ton, Lehm/Schluff und Sand und stellen im Vergleich zu den bisher geltenden 

Grenzwerten eine deutliche Verschärfung für die Aufbringung von Klärschlamm auf Böden 

der Bodenarten Lehm/Schluff und Sand dar. 

• Ein inhaltlicher Schwerpunkt der neu gefassten Verordnung ist die Festlegung von Anfor-

derungen an eine freiwillige Qualitätssicherung bei der Klärschlammverwertung. Neben 

inhaltlichen Anforderungen an die Qualitätssicherung, die den gesamten Prozess der Klär-

schlammverwertung von der Entstehung des Klärschlamms über umfassende Kontrollen 

des Klärschlamms bis hin zur Aufbringung auf den Boden abdecken, werden strenge An-

forderungen an die Träger solcher Systeme sowie die Vergabe und NutzFührung von Qua-

litätszeichen festgelegt. Eine regelmäßige Qualitätssicherung soll neben einer Verbesse-

rung der Akzeptanz insbesondere der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu ei-

Formatiert: Nummerierung und
Aufzählungszeichen
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  . . .  
Feldfunktion geändert

ner weiteren Verbesserung der Klärschlammqualitäten und gleichzeitig als Ergänzung zur 

behördlichen Kontrolle zu deren Entlastung beitragen.  

• Es wird die Möglichkeit zur Anordnung einer Probenlagerung zum Zwecke retrospektiver 

Untersuchungen der Schadstoffgehalte festgeschrieben („Rückstellprobe“). 

• Die Nachweispflichten bezüglich der Herstellung von Klärschlammkompost und Klär-

schlammgemischen werden erweitert sowie hinsichtlich der Durchführung einer regelmä-

ßigen Qualitätssicherung neu festgelegt. 

 

Mit diesen zusätzlichen und strengeren Anforderungen wird ein wesentlicher Schritt hin zu 

dem umweltpolitischen Ziel vollzogen, dass es längerfristig zu keiner (wesentlichen) Schad-

stoffanreicherung in Böden durch Klärschlammdüngung kommt. Insgesamt leistet die Novelle 

der AbfKlärV einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und damit auch zum 

Schutz der natürlichen Phosphatressourcen. Zudem wird mit den neuen Regelungen auch die 

Investitions- und Planungssicherheit insbesondere für Betreiber von Abwasserbehandlungsan-

lagen (damit auch für die Gemeinden) und von Anlagen zur Gemisch- und Kompostherstellung 

sowie für die an einer regelmäßigen Qualitätssicherung beteiligten Stellen verbessert. Die neu 

eingeführten Bestimmungen zur Qualitätssicherung leisten einen Beitrag zur Entbürokratisie-

rung und zur Stärkung der Selbstverantwortung der Wirtschaft. 

 

Der Text der Verordnung wurde im Vergleich zur bisher geltenden Fassung insbesondere in § 

3 und 4 sowie § 6 bis 9 neu strukturiert, um den Text besser lesbar zu gestalten. 

Die Anforderungen, die sich auf die Untersuchungen der für eine Klärschlammaufbringung 

vorgesehenen Böden beziehen, sind zentral in § 3, die Anforderungen an die für eine Verwer-

tung vorgesehenen Klärschlamme zentral in § 4 und 5 geregelt. 

Die bisher teilweise in § 3 und 4 enthaltenen Auflagen, Ausnahmeregelungen oder Beschrän-

kungen werden künftig in § 6 zusammengefasst. Die Verbotsregelungen sind Gegenstand des 

§ 7. Außerdem sind die bisher in § 3 und 4 enthaltenen Anforderungen an Probenahmen und 

Untersuchungen in zusammengefasster Form nunmehr Regelungsgegenstand des § 9 Absatz 

1. Vorgaben zu einer regelmäßigen Qualitätssicherung sind in den §§ 12 bis 17 vorgesehen. 

 

 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Absatz 1 und 2 bestimmt wie bisher den Geltungsbereich der Klärschlammverordnung so-

wohl bezüglich der Materialien, die der Verordnung unterfallen als auch hinsichtlich der Ve-
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Feldfunktion geändert

rordnungsadressaten. Da in den zurückliegenden Jahren eine Klärschlammverwertung auch 

auf Böden bei Maßnahmen des Landschaftsbaus (z.B. Herstellung von Grünflächen und Park-

anlagen) erfolgt und auch weiterhin zu erwarten ist, wird mit der Neufassung der AbfKlärV 

nunmehr auch dieser Verwertungsweg durch eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der 

bisher geltenden AbfKlärV erfasst. Zusätzlich zu der bisher geltenden AbfKlärV verpflichtet die 

Verordnung nunmehr auch Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung und Qualitätszei-

chennehmer, sofern diese auf freiwilliger Basis eine Qualitätssicherung des für eine Verwer-

tung auf Böden vorgesehenen Klärschlamms durchführen wollen. 

Angesichts gelegentlicher Anfragen zum Anwendungsbereich der Verordnung wird mit der 

neuen Verordnung klargestellt, dass die Bestimmungen der Verordnung nicht für die Verwer-

tung von Klärschlämmen in Haus-, Nutz- und Kleingärten gelten. Sollten im Einzelfall Klär-

schlämme auch auf Klein- und Nutzgartenflächen ausgebracht werden, so unterliegen diese 

Sachverhalte den Regelungen des Düngerechtes und hier insbesondere den Regelungen zum 

Inverkehrbringen von Düngemitteln (Düngemittelverordnung).  

 

Absatz 3 regelt die Pflichten des Importeurs, der Klärschlamm in den Geltungsbereich dieser 

Verordnung verbringt. Obwohl die grenzüberschreitende Verbringung von Klärschlämmen mit 

dem Ziel der Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten FlächenBöden mengenmäßig nur 

von untergeordneter Bedeutung ist, so wird nunmehr ergänzend zu den bisherigen Ausfüh-

rungen zum Anwendungsbereich klargestellt, dass bei dem Import von Klärschlämmen die 

Bestimmungen der AbfKlärV für den Importeur und nicht für den ausländischen Betreiber ei-

ner Abwasserbehandlungsanlage gelten. 

 

Absatz 4 stellt angesichts gelegentlicher Anfragen zum Anwendungsbereich der Verordnung 

klar, dass die Bestimmungen der Verordnung nicht für die Verwertung von Klärschlämmen in 

Haus-, Nutz- und Kleingärten gelten. Sollten im Einzelfall Klärschlämme auch auf Klein- und 

Nutzgartenflächen ausgebracht werden, so unterliegen diese Sachverhalte den Regelungen 

des Düngerechtes und hier insbesondere den Regelungen zum Inverkehrbringen von Dünge-

mitteln (Düngemittelverordnung).  

 

Absatz 5 stellt klar, das bei einer Klärschlammverwertung neben den schadstoffseitigen Vor-

gaben dieser Verordnung insbesondere auch die Nährstoffuntersuchungen gemäß Düngerecht 

durchzuführen sind. 
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Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Nummer 1 beinhaltet auch die Möglichkeit, dass der Klärschlammerzeuger für den Transport 

und die Aufbringung des Klärschlamms einen Dritten beauftragen kann.benennt neben dem 

Betreiber einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage als Klärschlammerzeuger auch den 

Betreiber einer betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage, in der Abwasser behandelt wird, 

das mit häuslichem und kommunalem Abwasser vergleichbar ist. 

 
Nummer 2 definiert den Landwirt sowie den Eigentümer oder Pächter von nicht landwirt-

schaftlich genutzten Flächen bei Maßnahmen des Landschaftsbaus als Klärschlammnutzer. 

 
Nummer 3 und 4 ergänzen die bereits bisher geltenden Begriffsbestimmungen insbesondere 

um Definitionen, die im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Vergabe und Nutzung 

Führung von „Qualitätszeichen“ bei der Verwertung von Klärschlämmen zweckmäßig sind. Die 

materiellen Voraussetzungen für die Vergabe und Nutzung Führung eines Qualitätszeichens 

sowie die Anforderungen an Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung und Nutzer eines 

Qualitätszeichennemers sind umfassend in § 12 bis 17 der Verordnung geregelt. 

 

Nummer 5 Buchstabe b) stellt klar, dass auch der Reststoff aus der gemeinsamen Behand-

lung von Abwasser (insbesondere Sanitärabwasser) und sowie von produktionsspezifischem 

Abwasser (u.a. gemäß Bioabfallverordnung) in einer betriebseigenen Abwasserbehandlungs-

anlage als Klärschlamm gilt, sofern die stoffliche Zusammensetzung des Abwassers mit der 

häuslichen und kommunalen Abwassers vergleichbar ist. 

 

Nummer 6 bestimmt die zur Herstellung eines Klärschlammgemisches geeigneten Stoffe. Mit 

der Begriffsbestimmung wird klargestellt, dass eine Mischung von Klärschlamm mit einem be-

reits gemäß Nummer 6 hergestellten Klärschlammgemisch kein zulässiges Klärschlammge-

misch im Sinne dieser Verordnung darstellt. Durch diese Regelung soll insbesondere die zwei-

felsfreie Zuordnung des eingesetzten Klärschlamms zu einer Abwasserbehandlungsanlage ge-

währleistet bleiben. 

 

Nummer 8 bestimmt neben der bereits bestehenden Definition der konventionellen Behand-

lung von Klärschlamm nunmehr auch die weitergehende (seuchenhygienische) Behandlung 

des Klärschlamms durch Anwendung eines der in Anhang 2 genannten Verfahren.  
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Zu § 3 (Bodenbezogene Anforderungen) 

Absatz 2 regelt wie bisher Gegenstand und Häufigkeit der vor der erstmaligen Klärschlamm-

aufbringung auf Böden durchzuführenden Bodenuntersuchungen sowie der diesbezüglichen 

Wiederholungsuntersuchungen. 

Angesichts der Möglichkeit, dass neben den in Absatz 2 Satz 1 genannten Schwermetallen 

vereinzelt Böden auch noch durch weitere Schadstoffe belastet sein können, lässt die Verord-

nung nunmehr im konkreten Verdachtsfall Bodenuntersuchungen auf weitere Schadstoffe zu, 

um ggf. darauf basierende Verwertungsverbote auszusprechen. Die Regelung über die Durch-

führung derartiger zusätzlicher Untersuchungen beschränkt sich nicht auf Schwermetalle, son-

dern kann auch für die Untersuchung von Böden auf organische Schadstoffe herangezogen 

werden. In Frage kommen derartige zusätzliche Bodenuntersuchungen zum Beispiel bei einem 

Verdacht auf höhere Bodenbelastungen durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK) mit dem Leitparameter Benz-a-pyren an Standorten, die durch lokale Emissionen ge-

prägt sein könnten.  

Vorsorgliche Verwertungsbeschränkungen für Klärschlämme bei dem Nachweis höherer Bo-

denbelastungen durch organische Schadstoffe sind vor allem unter dem Aspekt gerechtfertigt, 

dass es durch die Klärschlammverwertung nicht einer zusätzlichen Anreicherung von Schad-

stoffen in Böden kommen soll. 

 

Absatz 4 verweist hinsichtlich der höchst zulässigen Schadstoffgehalte in Böden auch zum 

Zweck der Werteharmonisierung nunmehr auf die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung. Zur Erleichterung für den Vollzug kann die zuständige Behörde bei 

Böden mit kleinräumig unterschiedlichen Bodenarten insbesondere bei einer überwiegenden 

Bodenart diese für einen bestimmten Bodenflächenbereich festlegen. 

 

 

Zu § 4 (Klärschlammbezogene Anforderungen) 

Absatz 2 benennt die auch künftig im Klärschlamm zu untersuchenden relevanten sieben 

Schwermetalle und den Parameter AOX sowie die wertgebenden Inhaltsstoffe (Pflanzennähr-

stoffe). Obwohl die Schwermetallgehalte der Klärschlämme seit Anfang der 80er Jahre deutlich 

gesunken sind (zum Teil um mehr als 90 %) soll der bisher vorgegebene Parametersatz auch 

künftig untersucht werden. Die Pflicht zur Untersuchung auf diese Parameter ergibt sich aus 

den Bestimmungen der EG-Klärschlammrichtlinie. Die Häufigkeit der Regeluntersuchungen auf 

Schwermetalle richtet sich künftig nach der zur Verwertung vorgesehenen Klärschlammmenge 
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und somit nach der Größe der Abwasserbehandlungsanlage, wobei ergänzend eine zeitliche 

Eingrenzung der Untersuchungshäufigkeit erfolgt. 

Neu ist die Pflicht zur Untersuchung auf den Gehalt des Klärschlammes auf das Element Eisen, 

welches insbesondere infolge des Einsatzes als Fällungsmittel bei der Abwasserbehandlung in 

den Klärschlamm gelangt. Die Kenntnis über die Eisenkonzentrationen im Klärschlamm sind 

von Bedeutung für Düngeberatung und Düngungsempfehlungen, da hohe Eisenkonzentratio-

nen im Klärschlamm zu einer Verminderung der kurzfristigen Verfügbarkeit des Nährstoffes 

Phosphor führt. Ein Grenzwert für Eisen ist nicht vorgesehen, da Eisen in den vorherrschenden 

Konzentrationen und Ausbringungsmengen nicht als Schadstoff anzusehen ist und die 

Düngeempfehlungen in Abhängigkeit von den festgestellten Eisengehalten angepasst werden 

können.  

 

Absatz 3 bestimmt, dass neben den bereits bisher zu untersuchenden organischen Schad-

stoffgruppen (Dioxine/Furane, PCB) künftig auch die Klärschlammgehalte an Benzo(a)pyren 

(B(a)P) als Leitsubstanz der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) und an 

Perfluorierten Tensiden (PFT/PFC) zu ermitteln sind. Außerdem wird festgelegt, in welchen 

zeitlichen Abständen diese Untersuchungen durchzuführen sind. 

 

Die erweiterten Vorgaben zu den organischen Schadstoffen gehören aufgrund deren Wirkun-

gen auf die Umwelt zu den wichtigsten Neuregelungen der Verordnung. Die bisher geltenden 

Regelungen zu den Untersuchungspflichten wurden daher einer umfassenden Überprüfung 

unterzogen, grundlegend überarbeitet und durch weitere Parameter ergänzt. Hierzu wurden 

sowohl Ergebnisse von Forschungsvorhaben des Bundes und der Länder über Belastungen von 

Klärschlämmen ausgewertet als auch Daten über die Entwicklung der Einträge dieser Schad-

stoffe in die Umwelt bei der Entscheidungsfindung herangezogen. Überdies wurden – soweit 

vorhanden – auch einzelne Daten der Umweltprobenbank des Bundes (UPB) zur flankierenden 

Bewertung der Relevanz einzelner Schadstoffe eingesetzt. 

 

Die organischen Schadstoffe, die in den Diskussionen der vergangenen Jahre als potenziell 

regelungsbedürftig benannt worden waren, können unter dem Aspekt der Regelungsnotwen-

digkeit prinzipiell vier Kategorien zugeordnet werden: 

 

Kategorie 1 

Persistente organische Schadstoffe, die bereits in der Verordnung geregelt sind (Dioxi-

ne/Furane und PCB): 
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Trotz deutlicher Rückgänge der durchschnittlichen Klärschlammbelastungen sollte auf Unter-

suchungen des Klärschlammes auf diese Schadstoffe wegen deren hoher Umweltrelevanz 

noch nicht generell verzichtet werden. Eine teilweise Freistellung von den Untersuchungs-

pflichten auf diese Schadstoffe erscheint derzeit bei der Verwertung qualitätsgesicherter Klär-

schlämme vertretbar; ggf. kann bei einer neuerlichen Novelle der Verordnung gänzlich auf die 

Untersuchung dieser Schadstoffe verzichtet werden. 

Die Festlegung eines Grenzwertes für dioxinähnliche PCB erfolgt in der vorliegenden Novelle 

der AbfKlärV noch nicht, obwohl dieser Schadstoff einen wesentlichen Anteil an der 

dioxinähnlichen Wirkung auf die Umwelt hat. Da bisher kaum Daten zum Gehalt der 12 

dioxinähnlichen PCB im Klärschlamm vorliegen, die bisher ermittelten Gehalte im Klärschlamm 

stark schwanken und bisher für Umweltmatrices keine verlässliche Korrelation zwischen die-

sem Schadstoff und der Summe der Indikator-PCB möglich erscheint, sind diesbezüglich er-

gänzende Arbeiten vor der Festlegung eines Grenzwertes erforderlich.  

 

Kategorie 2 

Dieser Kategorie können persistente Schadstoffe zugeordnet werden, die im Abwasser und 

damit im Klärschlamm aktuell noch in vergleichsweise hohen Konzentrationen enthalten sind: 

Hierzu gehören die Perfluorierten Chemikalien/Perfluorierten Tenside (PFC/PFT) sowie die 

Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). 

Wegen der vielfältigen Einsatzfelder und Persistenz von PFT/PFC werden diese Stoffe mittler-

weile nahezu in der gesamten Umwelt nachgewiesen. Gesundheitliche Bedenken gegenüber 

zu hohen Einträgen dieser Stoffe haben zu Verbotsregelungen auf europäischer Ebene für 

PFOS ab 2008 sowie freiwilligen Anwendungsbeschränkungen für PFOA geführt. Spätestens 

2015 soll es auf europäischer Ebene zu weiteren Maßnahmen zur Begrenzung des Stoffein-

trags in die Umwelt kommen. In den letzten Jahren konnte bereits eine verminderte Klär-

schlammbelastung auch durch gezielte Maßnahmen an der Quelle zur Verringerung des Ein-

trags von PFT/PFC in den Abwasserstrom erreicht werden (Indirekteinleiterüberwachung).  

Im Vergleich zu anderen persistenten organischen Schadstoffen hat die Belastung der Umwelt 

mit PAK in den vergangenen Jahren nur geringfügig abgenommen. Wegen der vergleichsweise 

hohen Konstanz der Belastungen ist die Festlegung eines Grenzwertes für PAK sinnvoll; die 

Verordnung sieht daher die Aufnahme eines Grenzwertes für den Leitparameter B(a)P vor. 

 

Kategorie 3 
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Diese Kategorie umfasst persistente organische Schadstoffe von hoher ökotoxischer Relevanz, 

deren Gehalte im Klärschlamm in den vergangenen Jahren aber insbesondere durch Anwen-

dungsverbote oder freiwillige Selbstverpflichtungen deutlich abgenommen haben: 

Hierzu gehören vor allem Organozinnverbindungen (insbesondere Tributylzinnverbindungen, 

aber auch Dibutylzinnverbindungen und Monobutylzinnverbindungen), die Gruppe der 

Phthalate mit der Leitsubstanz Di-(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) sowie das unter anderem 

auch in Zahnpasta verwendete antibakteriell wirkende Triclosan, dessen Abbauprodukte von 

ökotoxisch hoher Relevanz sind. 

Für diese Schadstoffe wurde mit den Trägern der Qualitätssicherung im Zuge der Vorbereitung 

der Verordnung vereinbart, repräsentative Messungen (Stichproben) durchzuführen, um zu 

ermitteln, ob die Klärschlammbelastungen weiterhin eine abnehmende Tendenz aufweisen 

oder ob ggf. ein verbindlicher Grenzwert in der Verordnung erforderlich ist. 

Dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet wurden die polyzyklischen Moschusverbindungen, die 

nach wie vor als Duftstoffe in Kosmetika eingesetzt werden. Bei Waschmitteln wird demge-

genüber auf die Verwendung polyzyklischer Moschusverbindungen seit einigen Jahren verzich-

tet.  Ein Monitoring erfolgt hier angesichts der durchgängig hohen Gehalte im Klärschlamm.  

Nach vorliegenden Kenntnissen haben die polyzyklischen Moschusverbindungen allerdings 

keine toxische Relevanz – im Gegensatz zu den früher als Duftstoffe eingesetzten 

Nitromoschusverbindungen. 

 

Kategorie 4 

Eine Einstufung in die vierte Kategorie erfolgt bei Stoffen, für die in der dieser Verordnung 

keine Grenzwerte vorgesehen sind und auch ein Monitoring nicht erforderlich erscheint: 

 

Dies betrifft zunächst die in Waschmitteln eingesetzten Linearen Alkylbenzolsulfonate (LAS), 

die im Abwasser und zum Teil auch im Klärschlamm in sehr hohen Konzentrationen (bis in den 

Bereich von mehreren Gramm je kg Klärschlamm-Trockensubstanz) nachzuweisen sind. Bei 

LAS ist allerdings seit langem ein rascher Abbau unter aeroben Bedingungen nachgewiesen. 

Gemäß Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an das Europäische Parla-

ment und an den Rat (KOM(2009) 230 endgültig)  “… gibt es für LAS zur Zeit keinerlei Belege, 

die gesetzgeberisches Handeln auf EU-Ebene, wie die Einführung eines vorgeschriebenen LAS- 

Grenzwertes in Klärschlamm, rechtfertigen würden.“ 

 

Regelungen in der Verordnung sind zudem nicht erforderlich bei Nonylphenol (NP) und den 

toxisch relevanteren Nonylphenolethoxylaten (NPe), da die Belastungen der Klärschlämme 



 
- 10  - 

 
 

  . . .  
Feldfunktion geändert

durch diese Stoffgruppen stark abgenommen haben und mittlerweile in zahlreichen Klär-

schlämmen überhaupt nicht mehr nachweisbar sind. Hinzu kommt ein rascher Abbau von NP 

und NPe unter aeroben Bedingungen. 

Zum Rückgang der Klärschlammbelastungen durch NP und NPe haben zunächst freiwillige 

Selbstverpflichtungen der Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln beigetragen; mit EU-

Richtlinie 2003/53/EG vom 18. Juni 2003 wurde zudem das Inverkehrbringen von NP und NPe 

erheblich eingeschränkt – auch vor dem Hintergrund der Reduzierung der Belastung von Klär-

schlämmen, die landwirtschaftlich verwertet werden sollen. 

 

Ein Transfer organischer Schadstoffe in Pflanzen infolge einer ordnungsgemäßen Klär-

schlammverwertung ist nach Auswertung zahlreicher Untersuchungen in der Regel nicht zu 

besorgen. Eine Ausnahme bilden hier die Perfluorierten Chemikalien (PFC), für die unter be-

stimmten Bedingungen ein Transfer in Pflanzen nachgewiesen wurde. Dieser Nachweis des 

Transfers in Pflanzen bei hohen Bodengehalten ist ein Grund dafür, für diese Schadstoffgruppe 

einen Grenzwert in der Verordnung vorzusehen, obwohl die in den untersuchten Pflanzen ge-

messenen Gehalte keine gesundheitliche Relevanz haben. 

 

Absatz 4 ermöglicht es der zuständigen Behörde, analog zu den Bodenuntersuchungen bei 

hinreichendem Verdacht auch Untersuchungen des Klärschlammes auf zusätzliche Schadstoffe 

anzuordnen oder Untersuchungsintervalle zu verkürzen. Zudem erlaubt die Verordnung den 

zuständigen Behörden, die Klärschlammverwertung vorübergehend zu untersagen, sofern ein 

gravierendes Schadensereignis die Qualität des Klärschlammes nachhaltig beeinträchtigt (z.B. 

höhere Abwasserbelastung aufgrund des Löschwasserabflusses nach einem Brandereignis). 

 

Absatz 5 regelt die höchstzulässigen Gehalte der in Absatz 2 und 3 genannten Schadstoffpa-

rameter. Mit dem Vorschlag der deutlich abgesenkten Grenzwerte erfolgt ein wesentlicher 

Schritt in Richtung des angestrebten umweltpolitischen Ziels, dass es längerfristig zu keiner 

(wesentlichen) Schadstoffanreicherung in Böden u.a. durch Düngemaßnahmen, also auch 

durch Klärschlammdüngung, kommt.  

Ausgangspunkt für die Festlegung der Höhe der Schwermetallgrenzwerte bildete zunächst die 

in dem Dokument der Europäischen Kommission „Schlämme – Arbeitsunterlage – 3. Entwurf“  

vom 27. April 2000 vorgeschlagenen längerfristigen Zielgrenzwerte (für das Jahr 2025).  

In dem ersten BMU-Arbeitspapier zur Novellierung der AbfKlärV wurden diese Werte insbe-

sondere mit Blick auf die zwischenzeitlich erreichten Klärschlammqualitäten bis auf die Para-

meter Cadmium, Kupfer und Zink deutlich verschärft. Im Lichte der ersten Erörterung des 
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BMU-Arbeitspapiers insbesondere mit den Bundesressorts, den für Abfallwirtschaft zuständi-

gen obersten Landesbehörden und Fachverbänden wurden einzelne der vorgeschlagenen 

BMU-Grenzwerte nochmals geringfügig geändert.  

Zudem erfolgt eine Grenzwertdifferenzierung nach dem Phosphor-Gehalt des Klärschlamms: 

Für Klärschlämme mit einem Phosphatgehalt von weniger als 5 % gelten andere Grenzwerte 

als für solche mit einem hohen Phosphat-Anteil (P2O5) von 5 % und mehr. Durch diese frach-

tenbezogene Betrachtung wird ermöglicht, dass Klärschlämme mit einem höheren P-Gehalt 

und gleichzeitig etwas höheren Schadstoffkonzentrationen verwertet werden können, ohne zu 

einer erhöhten Schwermetallbelastung beizutragen. Durch diese Regelung wird vermieden, 

dass Klärschlämme mit hohen Nährstoffgehalten einer Beseitigung zugeführt werden müssen 

mit der Folge, dass die Nährstoffe damit in der Regel unwiederbringlich verloren sind.  

Der Grenzwert für PFT beruht auf dem Ergebnis eines mit Mitteln des BMU finanzierten For-

schungsvorhabens. Diesen Vorschlag haben mehrere Länder im Vorgriff auf diese Verordnung 

bereits vorgegeben, sofern eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms erfolgen 

soll. Der Grenzwert für B(a)P geht zurück auf eine Empfehlung der gemeinsamen Arbeitsgrup-

pe der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO), Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), 

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

(LAI, 2000). 

 

Der Übersichtlichkeit halber sind die Grenzwerte in Anhang 1 der Verordnung zusammenge-

fasst. 

Die Grenzwerte gemäß Anhang 1 gelten für Klärschlämme, die vor einer weitergehenden ab-

wassertechnischen Behandlung in ein Pflanzenbeet eingeleitet oder eingebracht werden. Mit 

Blick auf den in einem Pflanzenbeet über mehrere Jahre hinweg erfolgenden Abbau des orga-

nischen Anteils und der damit verbundenen Aufkonzentration der Schadstoffgehalte ist eine 

Untersuchung des Schadstoffgehalts des Klärschlamms vor der Einleitung bzw. Einbringung ins 

Pflanzenbeet gerechtfertigt. 

 

Absatz 6 enthält wie bereits bisher geregelt auch spezifische Anforderungen an die Herstel-

lung sogenannter Gemische, d.h. die Zugabe von anderen Materialien zu Klärschlamm. Auch 

die Anforderungen an die Zuschlagstoffe zur Gemischherstellung wurden im Vergleich zur bis-

her gültigen Verordnung verschärft. Als Gemischbestandteil sollen künftig nur noch Materialien 

zugelassen werden, die als Ausgangsstoff über eine düngemittelrechtliche Zulassung verfügen 

oder diese, sofern es sich um holzige Bestandteile handelt, den Qualitätsanforderungen von 

Kategorie A 1 der Altholzverordnung entsprechen.  
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Mit der Festlegung derartig präziser Anforderungen und dem Rückgriff auf die Düngemittel-

verordnung werden die Entscheidungen über Zulassung von Materialien als 

Gemischbestandteile vereinfacht, da die bisher erfolgten Bewertungs- und Genehmigungsver-

fahren bei der Gemischherstellung im Regelfall wegfallen. Neben der Bezugnahme auf die An-

forderungen der Düngemittelverordnung wird auch auf die Anforderungen der Altholzverord-

nung Bezug genommen, da unbelastetes Holz auch als sog. Strukturmaterial bei der Herstel-

lung von Klärschlammkomposten verwendet wird.  

Auf generelle Untersuchungspflichten bei der Verwendung von zugelassenen Düngemitteln als 

vorgesehener Bestandteil eines Gemisches kann verzichtet werden; lediglich in Zweifelsfällen 

sollten derartige Untersuchungen auf Anordnung der zuständigen Behörde durchgeführt wer-

den.  

 

 

Zu § 5 (Anforderungen an die seuchenhygienische Unbedenklichkeit) 

Im Zuge der Vorbereitung dieser Verordnung wurde deutlich, dass auch bei der Verwertung 

von Klärschlämmen seuchenhygienische Belange stärker als bisher zum Tragen kommen soll-

ten, auch wenn die in Deutschland üblichen Abwasserbehandlungsverfahren bereits zur Redu-

zierung des seuchenhygienischen Risikos beitragen. Während die Verordnung in der bislang 

gültigen Fassung eine Übertragung der im Klärschlamm enthaltenen Keime und ggf. Krank-

heitserregern durch Aufbringungsverbote für Klärschlämme auf unter Hygieneaspekten sensib-

len Flächen unterbunden hat, gilt unter Vorsorgeaspekten künftig zusätzlich eine grundsätzli-

che Behandlungspflicht für Klärschlämme. Die Hygienisierung erfolgt allein unter Vorsorgeas-

pekten, da bislang kein Fall bekannt ist, dass es durch Klärschlammaufbringung zur Erhöhung 

des Infektionsrisikos gekommen ist. 

Ausnahmen von dieser Hygienisierungspflicht gelten lediglich im Fall der Verwertung von Klär-

schlämmen, die gemäß den Anforderungen und unter der Aufsicht einer zugelassenen regel-

mäßigen Qualitätssicherung verwertet werden (vgl. § 17 Abs. 1 Nummer 4). 

Die Verordnung legt in Verbindung mit Anhang 2 die anzuwendenden Behandlungsverfahren 

und die dabei einzuhaltenden Kriterien an den Behandlungsprozess fest. 

Um die erfolgreiche Hygienisierung zu überprüfen, sind darüber hinaus periodische Untersu-

chungen des Klärschlamms auf den Leitparameter Salmonella spp. vorgeschrieben. 

 

 

Zu § 6 (Beschränkungen, Ausnahmen und Auflagen) 
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Absatz 1 ermöglicht der zuständigen Behörde, im Einzelfall die Verwertung von Klärschläm-

men zu untersagen, sofern insbesondere ein Unternehmen aus dem Bereich der Kartoffelver-

arbeitung das Abwasser in einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage mitbehandeln 

lässt. Mit dieser neu in die Verordnung eingefügten Bestimmung soll unterbunden werden, 

dass langjährig überdauernde Erreger bestimmter Kartoffelkrankheiten (Kartoffelkrebs) über 

die Klärschlammverwertung verbreitet werden können. Derartige Schadensfälle sind bislang 

allerdings nicht bekannt geworden. Da denkbar ist, dass derartige Quarantäne- Schadorga-

nismen auch bei anderen pflanzlichen Materialien auftreten könnten, wurde Absatz 1 bewusst 

offen formuliert und nicht ausschliesslich auf Kartoffelkrebs abgestützt.  

 

Absatz 2 begrenzt die Weitergabe von Klärschlämmen. Zur Gewährleistung einer von der 

Agrar- und von der Umweltministerkonferenz geforderten lückenlosen Dokumentation des 

gesamten Weges der Klärschlammverwertung (von der Entstehung des Klärschlamms bis zur 

Aufbringung auf den Boden) als eine der Konsequenzen aus der Aufbringung von angeblichen 

Bioabfallgemischen, die hohe PFT/PFC-Gehalte aufwiesen, wird die Weitergabe von Klär-

schlämmen stark eingeschränkt. Klärschlämme sollten möglichst direkt nach einer Abgabe 

durch eine Abwasserhandlungsanlage auf der vorgesehenen Aufbringungsfläche aufgebracht 

werden. 

Bei der Herstellung von Gemischen oder Klärschlamm-Komposten unter Verwertung von Klär-

schlamm darf künftig höchstens eine Verarbeitungsstufe zwischen Klärschlammentstehung auf 

der Abwasserbehandlungsanlage und Verwertung des unter Klärschlammeinsatz hergestellten 

Gemisches oder Klärschlammkompostes auf der LandwirtschaftsBodenfläche bestehen. Beim 

Import von Klärschlamm aus anderen Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Verwertung fällt dem 

Klärschlammimporteur die Pflicht der Nachweisführung zu, dass der Klärschlamm unmittelbar 

von einer bestimmten außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung gelegenen Abwas-

serbehandlungsanlage übernommen wurde und vor der Abgabe an den Klärschlammnutzer 

keine Zwischenstufen eingeschaltet wurden. 

 

Ausnahmen von den Vorgaben des § 6 Absatz 2 bestehen gemäß § 17 Abs. 1 Nummer 5 le-

diglich bei Klärschlämmen, die unter der Regie des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung verwertet werden. Die dort genannten Ausnahmen lassen es zu, dass Klärschlämme aus 

unterschiedlichen Kläranlagen gemischt werden können. Dies ist vor allem für die Herstellung 

von Klärschlammkomposten von Bedeutung.  
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Absatz 3 ermöglicht wie bereits bisher geltend die Verwertung von Klärschlämmen aus Klein-

kläranlagen landwirtschaftlicher Betriebe auf eigenen Ackerflächen bei reduzierten Anforde-

rungen an die Bandbreite der zu untersuchenden Schadstoffparameter. Es besteht im Regelfall 

keine Untersuchungspflicht auf organische Schadstoffe; die – einmalige – Untersuchungs-

pflicht beschränkt sich auf die in § 4 Abs. 2 genannten Schwermetalle, den Summenparameter 

AOX, die Pflanzennährstoffe, den Eisengehalt und dem pH-Wert. 

 

Absatz 4 regelt Erleichterungen bei der Verwertung von Klärschlamm aus Abwasserbehand-

lungsanlagen der Größenklasse 1 der Abwasserverordnung. Hiernach kann mit Zustimmung 

der zuständigen Behörde der Umfang der Untersuchungsparameter reduziert und die Untersu-

chungsperiodizität verlängert werden. Hiervon profitieren insbesondere Abwasserbehand-

lungsanlagen in stark ländlich geprägten Regionen mit in der Regel niedrigen Schadstoffbelas-

tungen des Klärschlamms. 

 

Absatz 5 ergänzt die bereits bisher geltenden Vorgaben zur Bereitstellung des Klärschlamms 

auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche durch Einführung einer Frist, innerhalb derer der 

bereitgestellte Klärschlamm auf der bestimmten Bodenfläche ausgebracht sein muss. Zudem 

ist die Vermeidung eines oberflächigen Abflusses des bereit gestellten Klärschlamms durch 

eine geeignete Abdeckung oder eine vergleichbare Maßnahme zu gewährleisten. Durch diese 

Maßnahmen sollen insbesondere Geruchsbelästigungen und Einträge von Schad- und Nähr-

stoffen in Gewässer vermieden werden.  

 

Absatz 6 regelt die neu in die Verordnung aufgenommene Bestimmung zur unmittelbaren 

Einbringung, bodennahen Aufbringung oder Einarbeitung von Klärschlamm. In Ergänzung zu 

den Bestimmungen des § 5 soll hiermit auch seuchenhygienischen Belangen Rechnung getra-

gen werden. Überdies wird die mit der Klärschlammverwertung teilweise einhergehende Ge-

ruchsbelästigung erheblich reduziert. Da von Komposten und im Pflanzenbeet behandelten 

Klärschlämmen derartige Geruchsbelästigungen in der Regel nicht ausgehen, können hier der-

artige Vorgaben unterbleiben. Die Pflichten zur bodennahen Ausbringung oder Einarbeitung 

der Schlämme gelten in vollem Umfang auch bei der Verwertung von Schlämmen, die einer 

regelmäßigen Qualitätssicherung unterliegen. 

 

Absatz 7 eröffnet der zuständigen Behörde die Möglichkeit, in Einzelfällen die Einlagerung 

von Klärschlammproben zwecks späterer Untersuchungen zur Beschaffenheit des Klär-

schlamms anzuordnen. Eine Probelagerung kann insbesondere bei der Verwertung importier-
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ter Klärschlämme oder bei der erstmaligen Aufbringung von Klärschlämmen, die auf weit ent-

fernt vom Standort der Abwasserbehandlungsanlage gelegenen Flächen erfolgt, angeordnet 

werden. 

 

 

Zu § 7 (Verbote) 

§ 7 enthält im Wesentlichen die bereits bisher geltenden Verbotsregelungen der AbfKlärV.  

 

Absatz 2 regelt das bereits bisher geltende Verbot der Klärschlammaufbringung auf Anbau-

flächen für Gemüse und Obst. Mit Blick auf Artikel 7 b) der geltenden ‚Richtlinie des Rates vom 

12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung 

von Klärschlamm in der Landwirtschaft (86/278/EWG)’  sind von diesem Klärschlammaufbrin-

gungsverbot Flächen mit Obstbaumkulturen ausgenommen. Eine solche Ausnahme ist zudem 

auch gerechtfertigt, da das Aufbringungsverbot für Gemüse- und Obstanbauflächen in bisheri-

ger Ausprägung dem Zweck diente, die unmittelbare Verunreinigung von Gemüse und Obst 

durch Klärschlammpartikel zu verhindern. Solche Verunreinigungen sind jedoch bei Baumkul-

turen nicht zu erwarten. Im Übrigen erfolgt kein Schadstofftransfer über die Wurzel in die 

Früchte.  

 

Des Weiteren ist festgelegt, dass die unmittelbare Aufbringung des Klärschlamms bei einem 

im gleichen Kalenderjahr erfolgenden Anbau von Kartoffeln sowie auf Anbauflächen für Feld-

gemüse künftig nicht mehr zulässig ist. Kartoffeln werden damit ähnlich beregelt wie Gemüse 

und Obst, das bodennah wächst.  

Die Bestimmung soll insbesondere gewährleisten, dass eine unmittelbare Beschlammung von 

Obst und Gemüse nicht erfolgt; da Klärschlämme in der Regel zu hygienisieren sind, wird mit 

dieser Bestimmung auch ästhetischen und Akzeptanzbelangen Rechnung getragen. Ein Um-

kehrschluss, dass auf Flächen, auf denen Klärschlamm ausgebracht wurde, kein Obst oder 

Gemüse mehr angebaut werden darf, ist unzulässig. 

Absatz 3 und 4 regelt unverändert den Fortbestand des bisher schon geltenden Verbotes der 

Klärschlammaufbringung auf Grünland und auf forstwirtschaftlich genutzten Böden. 

 

Absatz 5 erweitert das zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft bisher gelten-

de Verbot der Klärschlammaufbringung nunmehr auch auf die in Biosphärenreservaten gele-

genen landwirtschaftlich genutzten Flächen, da Biosphärenreservate zwischenzeitlich als neue 

Schutzkategorie im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verankert wurden.  
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Absatz 6 regelt das bisher schon geltende Verbot der Klärschlammaufbringung auf im Bereich 

von Uferrandstreifen gelegenen landwirtschaftlich genutzten FlächenBöden. Mit dieser Verord-

nung wird lediglich die Breite des vom Aufbringungsverbot erfassten Uferrandstreifens (bisher: 

bis zu 10 Metern) an die diesbezüglichen Regelungen der Düngeverordnung (DüV) angepasst, 

da diese bei einem Einsatz von Düngemitteln generell zu beachten ist. 

 

Absatz 7 reglementiert wie bisher schon geltend den Klärschlammeinsatz auf Böden in Ab-

hängigkeit des pH-Wertes. Eine Klärschlammaufbringung ist auch künftig auf Böden mit nied-

rigem pH-Wert nicht zulässig, da insbesondere der Schadstoff Cadmium auf sauren Böden 

stark in die mobile Phase übergehen. 

 

Absatz 8 stellt klar, dass Klärschlämme aus Abwasserbehandlungsanlagen unterschiedlicher 

Betreiber nicht untereinander vermischt werden dürfen. Hierdurch soll insbesondere eine ein-

deutige Bestimmung der Herkunft des verwerteten Klärschlamms gewährleistet werden. Das 

Verbot gilt nicht für kleine Abwasserbehandlungsanlagen (Größenklasse 1 der Abwasserver-

ordnung) und für Abwasserbehandlungsanlagen, die sich den regelmäßigen Überwachungs-

mechanismen unter der Trägerschaft einer regelmäßigen Qualitätssicherung unterwerfen (vgl. 

Ausführungen zu § 17 Absatz 1 Nummer 5).  

Nicht erfasst von dem Mischungsverbot gemäß Absatz 8 werden Klärschlämme von einer in 

der Regel kleineren Abwasserbehandlungsanlage, die zum Zwecke einer erforderlichen ab-

schließenden (abwassertechnischen) Behandlung an eine in der Regel größere Abwasserbe-

handlungsanlage abgegeben werden.   

 

 

Zu § 8 (Aufbringungsmenge) 

§ 8 regelt die bereits bisher geltende Klärschlammaufbringungsmenge, die höchstens inner-

halb eines Zeitraumes von drei Jahren und je Hektar LandwirtschaftsBodenfläche aufgebracht 

werden darf; für Komposte gilt wie bisher die Menge von maximal zehn Tonnen je Hektar in-

nerhalb des Zeitraumes von sechs Jahren. Diese höchst zulässigen Mengen dürfen insbeson-

dere dann nicht ausgeschöpft werden, wenn dies zu einer unzulässigen Nährstoffzufuhr ge-

mäß den Bestimmungen des Düngerechts führen würde. Bei landschaftsbaulichen Maßnah-

men, die auf derselben Fläche innerhalb von zehn Jahren nur einmalig und mit einer größeren 

Klärschlammmenge durchgeführt werden sollen, ist mit Blick auf die zeitliche Verteilung der 
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der Schadstofffracht eine Verdopplung der höchst zulässigen Klärschlammeinsatzmengen ak-

zeptabel.     

 

 

Zu § 9 (Probenahme, Probevorbereitung und Analytik) 

Absatz 1 beinhaltet in zusammengefasster Form die bisher in § 3 und 4 der geltenden Ver-

ordnung geregelten Vorgaben zur Probenahme und Untersuchungen (Analytik) der Boden- 

und Klärschlammproben. Da es in der Praxis gelegentlich zu Auslegungsschwierigkeiten ge-

kommen ist, wird auch klargestellt, dass die Probenahme Bestandteil der Probeuntersuchun-

gen ist und diese damit gemäß den Bestimmungen der Verordnung durchzuführen ist. 

 

Absatz 2 und 3 regelt neu die Bestimmung der unabhängigen Untersuchungsstellen durch 

die zuständige Behörde eines Landes. Die EG-Dienstleistungsrichtlinie verpflichtet die Mitglied-

staaten, ausländische Labore den inländischen Laboren grundsätzlich gleichzustellen, sofern 

eine der inländischen Bestimmung einer Stelle entsprechende Anerkennung aus einem o.a. 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorliegt.  

 

 

Zu § 10 (Anzeige- und Nachweispflichten) 

Absatz 1 beinhaltet die bisher bereits vorgegebenen Regelungen zur Erfüllung der Liefer-

scheinpflichten. Neu werden in dieser Verordnung Lieferscheinvorgaben bei der Gemisch- und 

Kompostherstellung berücksichtigt, um insbesondere die Dokumentation der für die Kompost- 

und Gemischherstellung verwendeten Materialien zu gewährleisten. 

 

Absatz 2 bis 4 regeln das bisher schon geltende Lieferscheinverfahren mit den Pflichten zur 

Voranzeige der Klärschlammaufbringung, zur Mitführung des Lieferscheins beim Transport, zur 

Bestätigung der Aufbringung des Klärschlamms auf demr landwirtschaftlich genutzten Fläche 

Boden sowie zur Übersendung von Lieferscheinmehrausfertigungen an die beteiligten Stellen. 

Geändert wurde zum Einen die Mindestfrist zwischen Voranzeige der beabsichtigten Aufbrin-

gung des Klärschlammes und dem tatsächlichen Aufbringungszeitpunkt, die von zwei auf drei 

Wochen verlängert wurde. Mit dieser Fristverlängerung soll der zuständigen Behörde ausrei-

chend Zeit eingeräumt werden, den konkreten Verwertungsvorgang vor Ort zu überwachen. 
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Zum Anderen wird lediglich der Klarstellung halber die Geltung der Lieferscheinpflichten auch 

für den Gemisch- und Komposthersteller normiert.  

 

Absatz 5 eröffnet neu und auf freiwilliger Basis die Möglichkeit zur Nutzung der elektroni-

schen Datenverarbeitung und Datenübermittlung, die zu spürbaren Erleichterungen bei der 

Umsetzung der Nachweisvorgaben dieser Verordnung führen sollte. Insbesondere zur Gewähr-

leistung eines formalisierten und gesicherten Datentransfers ist die Zustimmung der zuständi-

gen Behörde zur Nutzung elektronischer Medien sicherzustellen.  

 

 

Zu § 11 (Registerführung und Datenübermittlung) 

§ 11 enthält im Wesentlichen die bereits jetzt schon festgelegtenbestehenden Pflichten zur 

Dokumentation der Klärschlammaufbringung auf landwirtschaftlich genutzten Böden und zur 

Weiterleitung der zusammengefassten Daten, die zur Erfüllung der Berichtspflichten gemäß 

der EG-Klärschlammrichtlinie unabdingbar sind. Diese Daten werden für die Erstellung des alle 

drei Jahre von der EU-Kommission veröffentlichten Berichtes über die Klärschlammverwertung 

in Europa benötigt. Da mit dieser Verordnung neu auch die Klärschlammverwertung bei land-

schaftsbaulichen Maßnahmen geregelt wird, ist eine entsprechend differenzierte Datenerhe-

bung erforderlich. ZudemDie Daten dienen die Erhebungen auch der Erstellung nationaler Sta-

tistiken durch das Statistische Bundesamt. 

 

 

Zu Abschnitt 5  

(Anforderungen an eine regelmäßige Qualitätssicherung - § 12 bis 17) 

Die Verordnung enthält erstmals spezifische Regelungen für Träger einer regelmäßigen Quali-

tätssicherung sowie für Nutzer des von den Trägern vergebenen Qualitätszeichens (Qualitäts-

zeichennehmer). 

Das Konzept der angestrebten Etablierung eines Systems zur regelmäßigen Qualitätssicherung 

für Klärschlämme durch unabhängige „Dritte“ basiert auf den positiven Erfahrungen in zahlrei-

chen anderen Bereichen, in denen mittlerweile zur Flankierung der behördlichen Überwachung 

derartige Güte- oder Qualitätssicherungsinstrumente eingesetzt werden. 

Ziel der Qualitätssicherung ist es zunächst, die Akzeptanz der Klärschlammverwertung bei den 

Nutzern des Klärschlamms sowie den nachgelagerten Bereichen z.B. der Lebensmittelindustrie 

zu erhöhen. Hierzu haben die Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung - über die Ge-
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währleistung der Einhaltung der Vorgaben der Verordnung hinaus - insbesondere dafür Sorge 

zu tragen, dass bereits im Vorfeld der Klärschlammentstehung alle Möglichkeiten zur Vermin-

derung von Schadstoffeinträgen ins das Abwasser und somit in den Klärschlamm genutzt wer-

den. Dies soll u.a. durch fachliche Bewertungen der Einleiterstrukturen, Beratung und Über-

wachung der Indirekteinleiter und durch eine Bewertung des Einsatzes von Materialien bei der 

Abwasserreinigung und Schlammbehandlung erfolgen.  

Zusätzlich sind eine Beratung zur Anwendung des Klärschlammes und Empfehlungen zur be-

darfsgerechten Düngung nach guter fachlicher Praxis unter Berücksichtigung insbesondere des 

Wasser- und Bodenschutzes zwingend vorzusehen. Durch die zusätzliche Dokumentation und 

die zusätzliche Überwachung durch den Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung wird die 

Transparenz und Rückverfolgbarkeit bei der landwirtschaftlichen KlärschlammVverwertung 

erhöht. 

 

Das System der „Qualitätssicherung“ baut auf zwei Stufen auf: 

• Zunächst bedarf der Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung der Anerkennung 

durch die zuständige Landesbehörde;  

• nach einer Anerkennung ist dieser Träger befugt, Klärschlammerzeuger bzw. diejenigen, 

die im Auftrag des Klärschlammerzeugers eine Verwertung des Klärschlamms durchfüh-

ren, auf Antrag einem Verfahren zu unterwerfen, an dessen erfolgreichem Abschluss die 

Vergabe und das Recht zur NutzFührung des „Qualitätszeichens“ steht. 

 

Um die freiwillige Teilnahme an der Qualitätssicherung zu fördern, sollen Qualitätszeichen-

nehmern Erleichterungen gewährt werden.  

So kann u. a. auf regelmäßige Dioxin- und PCB-Untersuchungen verzichtet werden und der 

Abstand zwischen den Regeluntersuchungen auf die Belastungen der Klärschlamme durch 

Schwermetalle reduziert werden. Zudem sind eine Befreiung von der Voranzeige der Klär-

schlammaufbringung und der Verzicht auf wiederholte Bodenuntersuchungen vorgesehen.  

Gleichzeitig wurde mit den Trägern einer regelmäßigen Qualitätssicherung ein „Monitoring“ für 

die Schadstoffe DEHP, Organozinnverbindungen und Moschusverbindungen vereinbart, um die 

Entwicklung der Klärschlammbelastungen durch diese Stoffe verfolgen zu können. Mit den 

Trägern wurde zudem vereinbart, dass flexibel und unbürokratisch Untersuchungen auf weite-

re Schadstoffe durchgeführt werden, sofern sich diese beim Klärschlamm als relevant erweisen 

sollten. 
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Zu § 12 (Regelmäßige Qualitätssicherung) 

Diese Vorschrift enthält die allgemeinen Rahmenbedingungen, die durch den Träger einer re-

gelmäßigen Qualitätssicherung zu erfüllen sind. 

Hervorzuheben ist hierbei insbesondere die Pflicht des Trägers, den gesamten Prozess von der 

Entstehung des Klärschlammes bis zu dem Abschluss der Verwertung auf Böden zu begleiten 

und damit auf die Qualität qualitätsverbessernde Maßnahmen hinzuwirken. 

 

 

Zu § 13 (Fachliche Anforderungen an eine regelmäßige Qualitätssicherung) 

§ 13 konkretisiert die in § 12 in allgemeiner Form genannten Anforderungen an den Träger 

einer regelmäßigen Qualitätssicherung und an die Aufgaben des Trägers. 

 

Absatz 2 beinhalten die Forderung nach Erstellung eines Konzeptes zur Schadstoffminderung 

an der Quelle. Relevante Schadstoffeintragspfade sind Indirekteinleiter, Direktanlieferungen 

sowie Materialien, die im Rahmen der Abwasser- und Klärschlammbehandlung eingesetzt wer-

den. Die Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung sind verpflichtet, Konzepte zur Über-

wachung und Verbesserung der obengenannten Stoffströme festzulegen. Hierbei ist neben der 

Optimierung der Indirekteinleiterüberwachung beispielsweise ein Kontroll- und Abweismecha-

nismus für Direktanlieferungen einzurichten und eine Bewertung und Dokumentation der auf 

der Abwasserbehandlungsanlage eingesetzten Zuschlagstoffe durchzuführen mit dem Ziel, auf 

die Verwendung umweltverträglicherer Materialien hinzuwirken.  

 

Absatz 3 legt fest, welche Nachweise bezüglich durchgeführter Untersuchungen auf Schwer-

metalle und organische Schadstoffe als Voraussetzung dafür erforderlich sind, dass einem An-

trag auf Vergabe eines Qualitätszeichens entsprochen werden kann. Dieses Untersuchungs-

programm ist so auszugestalten, dass eine Bewertung des Niveaus der Schadstoffbelastungen 

der jeweiligen Abwasserbehandlungsanlage über einen längeren Zeitraum möglich ist. Damit 

soll der Nachweis ermöglicht werden, dass die Abwasserbehandlungsanlage auf Dauer die 

qualitativen Anforderungen der Klärschlammverordnung erfüllen kann. Ebenso werden die 

Festlegung der Laboruntersuchungen im weiteren Überwachungsverfahren nach Vergabe des 

Qualitätszeichens und die Pflicht zu einer unmittelbaren Übermittlung der Analyseergebnisse 

an den Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung durch das Labor geregelt. 
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Absatz 4 verpflichtet den Klärschlammerzeuger zur lückenlosen Dokumentation der Aufbrin-

gungsflächen zum Nachweis der sachgerechten Verwertung des auf der Abwasserbehand-

lungsanlage anfallenden Klärschlamms. Im Bedarfsfall besteht daher für die Behörden die 

Möglichkeit, die für eine Aufbringung vorgesehene Flächen zu identifizieren, da für die Nutzer 

eines Qualitätszeichennehmers die Pflicht zur Voranzeige der Aufbringungsflächen gemäß den 

allgemeinen Anzeige- und Nachweispflichten des § 10 entfällt. Dies ist insbesondere zur Ge-

währleistung einer erhöhten Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Klärschlammverwertung 

wesentlich, wie sie auch von den Nutzern des Klärschlamms und der nachgelagerten Industrie, 

z.B. der Lebensmittelverarbeitung und dem Handel, gefordert werden. 

 

 

Zu § 14 (Anforderungen an die Vergabe und NutzFührung des Qualitätszeichens) 

In § 14 werden Anforderungen an das Verfahren der Qualitätssicherung festgelegt.  

 

Absatz 2 regelt, welche Mindestangaben ein Antrag auf Vergabe und NutzFührung eines 

Qualitätszeichens zu enthalten hat.  

 

Absatz 3 enthält Vorgaben zum Innenverhältnis zwischen dem Klärschlammerzeuger und 

demjenigen, der im Auftrag des Klärschlammerzeugers eine Verwertung des Klärschlamms 

durchführt.  

 

Absatz 4 bis 6 regelt die Struktur des Verfahrens hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs (Verfah-

ren zur Vergabe des Qualitätszeichens bzw. Überwachungsverfahren) und die Überwachungs-

elemente (Eigen- und Fremdüberwachung). Umfang, Dokumentation und Vorgehen bei der 

Fremd- und Eigenüberwachung werden definiert.  

 

Absatz 7 beinhaltet die Festlegung hoher Anforderungen an die zur Fremdüberwachung zu-

gelassenen Personen bzw. Institutionen. So hat die Erstprüfung der Eigenüberwachung durch 

einen unabhängigen qualifizierten Auditor und mit Autorisierung des Trägers einer regelmäßi-

gen Qualitätssicherung zu erfolgen. Zugelassene Auditoren müssen entsprechend der ‚Verord-

nung (EG) Nr. 761/2001 des Rates vom 19.03.2001 über die freiwillige Beteiligung gewerbli-

cher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Um-

weltbetriebsprüfung (EMAS)’ oder vergleichbare Qualifikationen aufweisen. Diese Öffnungs-

klausel wurde integriert, um Engpässe bei Auditoren, die nach EMAS zugelassen sind und 

gleichzeitig über hinreichende Fachkenntnisse im Bereich der Abwasserreinigung bzw. Land-
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wirtschaft verfügen, zu vermeiden. Die Vorgabe der Qualifikation ist wesentlich, um ein hohes 

Prüfungsniveau bei der Fremdüberwachung sicherzustellen und langfristig ein neutrales und 

vertrauenswürdiges Qualitätssicherungssystem zu gewährleisten.  

 

 

Zu § 15 (Organisatorische Mindestanforderungen an den Träger einer regelmäßi-

gen Qualitätssicherung): 

Die organisatorischen Mindestanforderungen an den Träger einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung wurden in Anlehnung an die entsprechenden Anforderungen der 

Entsorgergemeinschaftenrichtlinie und der Entsorgungsfachbetriebeverordnung formuliert. 

Neben der Einrichtung eines unabhängigen Ausschusses zur Festlegung der fachlichen Anfor-

derungen und Bewertung der Ergebnisse der Eigen- und Fremdüberwachung wird auch gere-

gelt, dass bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssi-

cherung Maßnahmen gegenüber dem Nutzer eines Qualitätszeichennehmers, erforderlichen-

falls bis hin zum Entzug der Berechtigung zur Nutzung Führung des Zeichens, angeordnet 

werden müssen. 

 

 

Zu § 16 (Anerkennung des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung; Wider-

ruf der Anerkennung) 

Absatz 1 stellt klar, dass ein Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung einer formellen 

Anerkennung durch die zuständige Landesbehörde bedarf. Ein solches Anerkennungsverfahren 

einschließlich der damit verbundenen Überprüfung der Qualifikationen und Zuverlässigkeit des 

Personals sowie der organisatorischen Anforderungen ist erforderlich, da der Träger einer re-

gelmäßigen Qualitätssicherung die behördliche Überwachung teilweise ersetzen soll. 

Die Anerkennung des Trägers einer regelmäßigen Qualitätssicherung ist bei der zuständigen 

Behörde des Landes zu beantragen, in dem der Träger den Hauptsitz seines Unternehmens 

hat. Eine in einem Bundesland erfolgte Anerkennung eines Trägers gilt für das gesamte Bun-

desgebiet. Die Durchführung eines gesonderten Anerkennungsverfahrens in jedem Bundes-

land, in dem ein Träger zur Gewährleistung der Qualitätssicherung im Klärschlammbereich 

tätig ist, wäre mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden und daher unverhältnismäßig. 

Anstelle einer separaten Anerkennung in jedem Bundesland wäre es daher zweckmäßig, dass 

das für die Anerkennung federführende Bundesland den anderen Länder in geeigneter Weise 
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die Information über die erfolgte Anerkennung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssi-

cherung zugänglich macht. 

 

Absatz 2 stellt klar, dass die Anerkennung eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätssiche-

rung durch die zuständige Behörde zu erfolgen hat, sofern die Voraussetzungen des § 13 bis 

15 erfüllt sind. 

 

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen für den Widerruf einer Anerkennung als Träger einer 

regelmäßigen Qualitätssicherung. Die zuständige Behörde kann die Anerkennung z.B. im Fall 

der Nichterfüllung von Auflagen oder wenn die Anerkennung aufgrund falscher Angaben aus-

gesprochen wurde, widerrufen. 

 

Absatz 4 stellt klar, dass auch der Nutzer eines Qualitätszeichennehmers grundsätzlich die 

Berechtigung zur Nutzung Führung des Qualitätszeichens verliert, sobald der Träger einer re-

gelmäßigen Qualitätssicherung seine Anerkennung verliert. Allerdings kann die für den Nutzer 

des Qualitätszeichennehmers zuständige Behörde ihm für eine Übergangszeit gestatten, das 

Qualitätszeichen weiter zu verwendenführen. Hierdurch soll dem Zeichennehmutzer die Mög-

lichkeit eingeräumt werden, sich einem anderen Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung 

anzuschließen, ohne zwischenzeitlich auf die Nutzung Führung des Qualitätszeichens und da-

mit auch auf die mit der Nutzung Führung des Qualitätszeichens verbundenen Erleichterungen 

verzichten zu müssen. 

 

 

Zu § 17 (Erleichterungen bei qualitätsgesicherten Materialien) 

Absatz 1 benennt im Rahmen einer Qualitätssicherung konkrete Erleichterungen insbesonde-

re hinsichtlich der Pflichten zur Untersuchung des Bodens und des Klärschlamms.  

Der Nutzer des Qualitätszeichennehmers unterwirft sich durch die Mitgliedschaft bei einer In-

stitution zur Qualitätssicherung einer Reihe von Pflichten, die eine Reduzierung des Schad-

stoffeintrages an der Quelle bewirken sollen (z.B. durch Einsatz von umweltverträglichen Fäl-

lungsmitteln bei der Abwasserbehandlung und durch die Erstellung sog. 

Indirekteinleiterkataster gemäß den Anforderungen des § 13 Absatz 12). Vor der erstmaligen 

Vergabe des Qualitätszeichens muss der potenzielle Qualitätszeichennehmer umfangreiche 

Schadstoffuntersuchungen zur Feststellung der Sicherstellung einer dauerhaft niedrigen 

Schadstoffbelastung des Klärschlammes gemäß § 13 Absatz 3 durchführen. Ebenso sind im 

nachfolgenden Überwachungsverfahren kontinuierliche Analysen zur weiteren Überwachung 
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der Qualität vorgegeben. Im Gegenzug zu diesen zusätzlichen Maßnahmen zur qualitativen 

Verbesserung von Klärschlämmen sowie den zusätzlichen Beratungen der Nutzer des Quali-

tätszeichennehmers werden abweichend von den Regelanforderungen der Verordnung mode-

rate Erleichterungen bei den regelmäßigen Schadstoffuntersuchungen, der Voranzeige der 

Klärschlammaufbringung sowie der Mischung von Klärschlämmen aus unterschiedlichen Ab-

wasserbehandlungsanlagen gewährt. 

 

Zudem sind Erleichterungen bei den Anforderungen zur Hygienisierung der Klärschlämme 

möglich, sofern eine qualifizierte und dokumentierte Risikoabschätzung durchgeführt wurde. 

Da sich die Nutzer des Qualitätszeichennehmers einer intensiveren Überwachung unterwerfen 

als die sonstigen Abgeber von Klärschlämmen, sind Erleichterungen bei einzelnen Untersu-

chungspflichten vertretbar, um einen Anreiz für die Beteiligung an Qualitätssicherungsinstituti-

onen zu schaffen, die mit zusätzlichen Kosten für den Betreiber von Abwasserbehandlungsan-

lagen verbunden ist. 

Aufgrund der zusätzlichen unabhängigen Kontrollen im Rahmen der Überwachung durch den 

Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung kann auf einzelne Dokumentationspflichten ver-

zichtet werden. Die erhöhte Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Klärschlammverwertung 

bei sowohl hoher als auch gesicherter Qualität der Klärschlämme erlauben sowohl eine Verrin-

gerung erforderlicher Bodenuntersuchungen als auch die Mischung von Klärschlämmen unter-

schiedlicher Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen. 

 

Absatz 2 stellt klar, dass die Erleichterungen nur in Anspruch genommen werden dürfen, 

wenn der Qualitätszeichennehmer der zuständigen Behörde die Berechtigung zur NutzFührung 

des Qualitätszeichens nachgewiesen und eine Bescheinigung des Trägers einer regelmäßigen 

Qualitätssicherung als Nachweis der kontinuierlichen Qualitätssicherung vorgelegt hat. 

 

Absatz 3 regelt mögliche Einschränkungen oder die Befristung der mit der NutzFührung des 

Qualitätszeichens verbundenen Erleichterungen im Einzelfall durch die zuständige Behörde. 

Eine derartige Einschränkung oder Befristung ist z.B. denkbar, sofern durch die absehbare 

Neuansiedlung von speziellen Betrieben in Gewerbebetrieben zu besorgen ist, dass sich die 

Qualität der Klärschlämme in absehbarer Zeit verschlechtert oder wenn z.B. ein Schadstoff ein 

im Vergleich zu anderen Schadstoffen kontinuierlich hohes Niveau aufweist und die Ursache 

der Belastung nicht ermittelt werden kann. 
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Zu § 18 (Übergangsvorschriften) 

Absatz 1 enthält die aus fachlicher Sicht erforderlichen Übergangsvorschriften. 

Angesichts der mit der Verordnung vorgesehenen überaus deutlichen Absenkung von zulässi-

gen Schadstoffhöchstgehalten soll den Betreibern der Abwasserbehandlungsanlagen, die nicht 

unmittelbar die verschärften Grenzwerte einhalten können, eine kurze Übergangsfrist zur Ver-

wertung von nicht mehr den Regelanforderungen der Verordnung entsprechenden Klär-

schlämmen gewährt werden, sofern sie ein verbindliches Schadstoffminderungskonzept vorle-

gen.  

 

Absatz 2 schafft für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnungen bereits bestehen-

de Träger einer regelmäßigen Qualitätssicherung die Möglichkeit, ihre Tätigkeit befristet fort-

zuführen und in diesem Zeitraum eine Anerkennung als Träger einer regelmäßigen Qualitätssi-

cherung zu beantragen. Zudem können übergangsweise auch die Qualitätszeichennehmutzer 

das Qualitätszeichen auf der Grundlage der vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-

nung bestehenden Vergabebedingungen befristet weiter führennutzen, damit es durch die 

Bestimmungen der Verordnung nicht zu einem zeitlichen Vakuum bei Zeichenvergabe und 

NutzFührung des Zeichens kommt. 

 

 

Zu § 19 (Ordnungswidrigkeiten) 

[Formulierungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt, sobald die wesentlichen Elemente der 
Verordnung abgestimmt sind] 
 


